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Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung  
für den Masterstudiengang Mechatronik 

der Universität Rostock 
 

Vom 9. März 2015 
 
Aufgrund von § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 38 Absatz 1 des Landeshochschulgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Januar 2011 (GVOBl. M-V S. 18), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 22. Juni 2012 (GVOBl. M-V S. 208, 211) geändert wurde, und der 
Rahmenprüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge an der Universität Rostock vom 9. Juli 
2012 (Mittl.bl. BM M-V 2012 S. 740), die zuletzt durch die Erste Satzung zur Änderung der 
Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge vom 29. September 2013 
(Amtliche Bekanntmachungen der Universität Rostock Nr. 46 2013) geändert wurde, hat die Universität 
Rostock folgende Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang 
Mechatronik als Satzung erlassen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt, Ablauf und studiengangsspezifische Regelungen für den Abschluss 
des forschungsorientierten Masterstudiengangs Mechatronik an der Universität Rostock auf Grundlage 
der Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität Rostock 
(Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master)). 
 
 

§ 2  
Zugangsvoraussetzungen  

 
(1) Der Zugang zum Masterstudiengang Mechatronik ist gemäß § 3 der Rahmenprüfungsordnung 
(Bachelor/Master) an den Nachweis eines ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses und an 
nachfolgende weitere Zugangsvoraussetzungen gebunden: 
 

1. Studienbewerberinnen und Studienbewerber, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, müssen 
Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
nachweisen.  

 
2. Studienbewerberinnen und Studienbewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen 

englische Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens nachweisen. 

 
3. Es ist ein erster berufsqualifizierender Abschluss in einem Studium der Fachrichtung Mechatronik 

oder in einem der Mechatronik verwandten Studiengang mit mindestens 180 Leistungspunkten 
oder ein anderer gleichwertiger Abschluss nachzuweisen. 

 
4. Der Nachweis des Erwerbs von  

 
- mindestens zwölf Leistungspunkten im Gebiet der Grundlagen der Elektrotechnik/Elektronik, 
- mindestens zwölf Leistungspunkten im Gebiet der Technischen Mechanik, 
- mindestens achtzehn Leistungspunkten im Gebiet der Mathematik und 
- mindestens zwölf Leistungspunkten im Gebiet der Mess- und Regelungstechnik. 
 
ist zu erbringen. Maximal zwölf Leistungspunkte können im Verlauf des ersten Jahres nachgeholt 
werden. 

 
(2) Der Zugang zum Masterstudiengang Mechatronik kann, falls keine Zulassungsbeschränkung  
besteht, nur dann versagt werden, wenn ein erfolgreicher Abschluss des Masterstudiums nicht zu  
erwarten ist. Dabei gilt die Vermutung, dass ein erfolgreicher Abschluss des Masterstudiums nicht zu 
erwarten ist, wenn eines der Kriterien unter Absatz 1 Nummer 1 bis 4 nicht erfüllt ist, und die Bewerbe-
rin/der Bewerber keine weiteren Nachweise für die fach- und studiengangsspezifische Qualifikation 
erbracht hat, aus denen sich unter Würdigung des Gesamtbildes eine positive Erfolgsprognose ableiten 
lässt. Der Prüfungsausschuss kann die Einladung der Bewerberin/des Bewerbers zu einem klärenden 
Gespräch beschließen. Auch kann eine Zulassung unter Vorbehalt erfolgen, im Falle einer Zulassungs-
beschränkung unter Beachtung von § 4 Hochschulzulassungsgesetz. 
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II. Studiengang, Studienverlauf und Studienorganisation 
 

§ 3 
Ziele des Studiums 

 
(1) Mit dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs Mechatronik erlangen die Studierenden 
den akademischen Grad Master of Science (M.Sc.).  
 
(2) Der Masterstudiengang M.Sc. Mechatronik setzt - aufbauend auf eine methodisch breit angelegte 
Grundlagenvermittlung im vorhergehenden Bachelorstudiengang Mechatronik - auf eine forschungsori-
entierte und fakultätenübergreifende fachliche Ausrichtung. Dank der soliden Grundlagen aus dem Ba-
chelorstudiengang Mechatronik kann im Rahmen des Masterstudiengangs eine stärkere Profilierung 
erreicht werden. Damit werden die Absolventen in die Lage versetzt, methodisch innovative Produkte zu 
entwickeln, bei denen die Lösung nur durch Integration mechanischer, elektrotechnischer bzw. elektro-
nischer und informationsverarbeitender Komponenten erreicht werden kann. Beispiele dafür sind Anti-
Blockier-Systeme, Anti-Schlupf-Systeme und Airbags in der Fahrzeugtechnik und Handhabungssyste-
me sowie Roboter in der Automatisierung. Diese Geräte und Einrichtungen werden allgemein mechat-
ronische Systeme genannt. Die Gestaltung solcher Systeme stellt eine große Herausforderung für Inge-
nieure dar und setzt ein breites Methodenwissen voraus. Die universitäre Ausbildung derartiger Spezia-
listen, die in der interdisziplinären Schnittmenge von Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik tätig 
sind, ist von grundsätzlicher Bedeutung für ein technologisch hochentwickeltes Land wie Deutschland. 
Die Mechatronik ist von höchster Bedeutung für systembezogene Innovationen im Maschinen- und 
Fahrzeugbau, dem größten industriellen Arbeitgeber in Deutschland. Im Zuge dieser Entwicklung 
kommt der Mechatronik die Systemverantwortung für neue Produkte zu, bei denen mechanische Kon-
struktionen durch den Einsatz von Sensoren, Aktoren, Rechnerhardware und Software flexibel gestaltet 
und mit Zusatzfunktionen versehen werden können. Die Mechatronik unterstützt insbesondere auch 
solche Anwendungen, die in Anbetracht der Herausforderungen des demographischen Wandels und 
des Klimawandels von Bedeutung sind. Als Beispiele seien robotergestützte Assistenzsysteme für die 
alternde Gesellschaft und der Einsatz regelungstechnischer Methoden zur Effizienzsteigerung in der 
Antriebstechnik und Energietechnik genannt.  
 
(3) Die Absolventinnen und Absolventen werden dazu befähigt, die vermittelten Fähigkeiten und 
Kenntnisse anzuwenden und sich im Zuge eines lebenslangen Lernens schnell neue, vertiefende 
Kenntnisse anzueignen. Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiengangs ermöglicht den Einstieg in 
eine berufliche Tätigkeit. Mit dem Masterabschluss werden außerdem die Grundvoraussetzungen für 
eine weitere wissenschaftliche Qualifikation erworben. Er ist allgemein die Zulassungsvoraussetzung für 
die Durchführung von Promotionsvorhaben.  
 
 

§ 4 
Studienbeginn, Studienaufbau, Regelstudienzeit 

 
(1) Das Masterstudium Mechatronik kann zum Sommer- und zum Wintersemester begonnen werden. 
Einschreibungen erfolgen zu den von der Verwaltung der Universität Rostock jährlich vorgegebenen 
Terminen. Die Bewerbung erfolgt in der Regel online über das Universitätsportal oder ein dort genann-
tes anderes Portal. 
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(2) Der Masterstudiengang Mechatronik wird grundsätzlich in deutscher Sprache angeboten. Einzelne 
Module einschließlich ihrer Modulprüfung werden gemäß Anlage 2 dieser Ordnung in englischer  
Sprache angeboten. Einzelheiten dazu ergeben sich aus der jeweiligen Modulbeschreibung. Dabei ist 
das Modulangebot für den Masterstudiengang Mechatronik so ausgestaltet, dass – bei eingeschränkten 
Wahlmöglichkeiten – der gesamte Studiengang ausschließlich in deutscher Sprache absolviert werden 
kann. 
 
(3) Die Regelstudienzeit, innerhalb der das Studium abgeschlossen werden soll, beträgt vier Semes-
ter. 
 
(4) Der Masterstudiengang gliedert sich in Pflicht-, Wahlpflicht und Wahlmodule. Im Pflichtbereich sind 
zwei Module im Umfang von 48 Leistungspunkten, im Technischen Wahlpflichtbereich sind Module im 
Umfang von 60 Leistungspunkten und im Nichttechnischen Wahlbereich sind Module im Umfang von 
zwölf Leistungspunkten zu studieren. Bei den Pflichtmodulen entfallen 30 Leistungspunkte auf die  
Abschlussprüfung. Für das Bestehen der Masterprüfung sind insgesamt mindestens 120 Leistungs-
punkte zu erwerben. 
 
(5) Eine sachgerechte und insbesondere die Einhaltung der Regelstudienzeit ermöglichende zeitliche 
Verteilung der Module auf die einzelnen Semester ist dem als Anlage 1 beigefügten Prüfungs- und Stu-
dienplan zu entnehmen. Der Prüfungs- und Studienplan bildet die Grundlage für die jeweiligen Semes-
terstudienpläne, die den Studierenden ortsüblich zur Verfügung gestellt werden. Dabei gewährleisten 
die zeitliche Abfolge und die inhaltliche Abstimmung der Lehrveranstaltungen, dass die Studierenden 
die jeweiligen Studienziele erreichen können. Es bestehen ausreichende Möglichkeiten für eine indivi-
duelle Studiengestaltung. 
 
(6) Eine Kurzbeschreibung aller Module (Inhalte, Qualifikationsziele, Voraussetzungen, Aufwand und 
die zu erbringenden Prüfungsvorleistungen und Prüfungsleistungen) befindet sich in Anlage 2. Ausführ-
liche Modulbeschreibungen werden ortsüblich veröffentlicht. 
 
 

§ 5 
Lehr- und Lernformen 

 
(1) Die Inhalte des Studiums werden in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen vermittelt. Die Lehrver-
anstaltungsarten sind durch die Anwendung unterschiedlicher Lehr- und Lernformen gekennzeichnet. In 
der Regel werden die Lehrveranstaltungen nur einmal jährlich angeboten. Folgende Lehrveranstal-
tungsarten kommen im Masterstudiengang Mechatronik zum Einsatz:  
 

- Konsultation (zur Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten) 
Konsultationen sind individuelle Beratungsgespräche zwischen Studierenden und Lehrenden. Die 
Studierenden fertigen längerfristig wissenschaftliche Studien- bzw. Studienabschlussarbeiten an. 
Die bzw. der Lehrende unterrichtet sich in bestimmten Zeitabständen über den Stand der Arbei-
ten und gibt Anregungen. 
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- Praktikumsveranstaltung/Laborpraktikum 

Eine Praktikumsveranstaltung ist ein Praktikum an der Universität, das im Unterschied zu außer-
universitären Praktika als eine betreute Lehrveranstaltung durchgeführt wird, in denen die Studie-
renden unter Anleitung und in kleinen Gruppen in der Regel eigene Forschungsprojekte bearbei-
ten. Es handelt sich um eine Übung zur Anwendung erworbener theoretischer Kenntnisse auf 
spezielle praktische Fragestellungen, zur Einübung wissenschaftlicher Methoden und Arbeits-
techniken durch praktische Anwendung und zu Vertiefung der Modulinhalte und zur Schulung der 
eigenen Arbeitsorganisation.  
 

- Projektveranstaltung 
In der Projektveranstaltung bearbeiten Studierende in Einzel- oder Gruppenarbeit unter Betreu-
ung einer Dozentin/eines Dozenten ein Projektthema. 
 

- Seminar 
In einem Seminar erhalten die Studierenden Gelegenheit, selbstständig erarbeitete Erkenntnisse 
vorzutragen, zur Diskussion zu stellen und in schriftlicher Form zu präsentieren. Seminare kön-
nen als Präsenz- oder Online-Veranstaltung durchgeführt werden. 
 

- Übung 
In einer Übung, die nicht überwiegend praktischer Art ist, bearbeiten die Studierenden vorgege-
bene Übungsaufgaben zur Vertiefung und Anwendung der Kenntnisse und der Vermittlung fach-
spezifischer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Eine Übung bietet die Möglichkeit, Fragen zu stellen, 
Problemlösungen zu diskutieren und Mittel zur Selbstkontrolle des erreichten Kenntnisstandes zu 
verwenden.  
 

- Vorlesung, Repetitorium 
In einer Vorlesung beziehungsweise einem Repetitorium wird den Studierenden der Lehrstoff 
vorwiegend als Vortrag des Lehrenden mit Unterstützung von Medien (Tafeln, Folien, Skripte) 
präsentiert. Vorlesungen beziehungsweise Repetitorien können als Präsenz- oder Online-
Veranstaltung durchgeführt werden. 

 
(2) Das Erreichen der Studienziele setzt neben der Teilnahme an den genannten Lehrveranstaltungen 
ein begleitendes Selbststudium voraus. 
 
 

§ 6 
Anwesenheitspflicht 

 
(1)  Sofern in den Modulbeschreibungen bestimmt, ist zum Erreichen des Lernziels an Übungen und 
Praktikumsveranstaltungen regelmäßig teilzunehmen. Das Erfordernis einer regelmäßigen Teilnahme 
gilt bei Übungen als erfüllt, wenn nicht mehr als 25 Prozent unentschuldigt versäumt wurden. Im Rah-
men von Praktika sind alle Praktikumsveranstaltungen zu besuchen. Ist das Erfordernis der regelmäßi-
gen Teilnahme nicht erfüllt, kann die Zulassung zur Prüfung versagt werden, wenn es sich um eine 
Prüfungsvorleistung handelt. 
 
(2) Abwesenheit ist grundsätzlich vor Veranstaltungsbeginn unter Angabe des Grundes zu entschuldi-
gen (im Regelfall per E-Mail); sollte dies im Einzelfall nicht möglich sein, hat die Entschuldigung unver-
züglich im Nachhinein zu erfolgen. Wird durch die Dozentin/den Dozenten kein triftiger Grund für das 
Fernbleiben festgestellt, gilt die Abwesenheit als unentschuldigt. 
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(3) Kann die Studierende/der Studierende bei Übungen schriftlich darlegen und glaubhaft machen, 
dass es aus von ihr/ihm nicht zu vertretenden triftigen Gründen (z. B. eigene Erkrankung, Pflege eines 
erkrankten oder sonst hilfsbedürftigen nahen Angehörigen, Schwangerschaft, Tod eines nahen Angehö-
rigen) zu längeren Fehlzeiten gekommen ist, so entscheidet die Dozentin/der Dozent, ob die tatsächli-
che Teilnahmezeit noch als regelmäßige Teilnahme gewertet werden kann. Mit Rücksicht auf die Fehl-
zeit kann das Erbringen einer angemessenen Äquivalenzleistung vorgegeben werden. Die Art dieser 
kompensatorischen Leistung wird durch die Dozentin/den Dozenten nach eigenem Ermessen festge-
legt. Der Zeitaufwand für die Erbringung dieser darf maximal die zwei- bis dreifache Dauer der versäum-
ten Unterrichtszeit betragen. Versäumte Praktikumsveranstaltungen sind nachzuholen. Hierfür werden 
individuelle Ersatztermine abgestimmt. 
 
(4) Wird das Erfordernis der regelmäßigen Teilnahme nicht erfüllt und kann auch keine Äquivalenzleis-
tung erbracht werden, so ist dies von der Dozentin/dem Dozenten schriftlich der/dem Studierenden 
unter Angabe der Gründe und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen mitzuteilen. Gegen die Ent-
scheidung ist der Widerspruch an den Prüfungsausschuss statthaft. 

 
 

§ 7 
Zugang zu Lehrveranstaltungen 

 
Als Aufnahmegrenze für Lehrveranstaltungen in Pflicht- und Wahlpflichtmodulen gelten die Veranstal-
tungsgrößen aus der Kapazitätsverordnung; auch die begrenzte Anzahl von Laborplätzen kann die Zu-
lassung zu Veranstaltungen begrenzen. Melden sich zu Lehrveranstaltungen mehr Studierende als 
Plätze vorhanden sind, so prüft der Prüfungsausschuss, ob der Überhang durch andere oder zusätzli-
che Lehrveranstaltungen abgebaut werden kann. Ist ein Abbau des Überhangs nicht möglich, so trifft 
die für die Lehrveranstaltung verantwortliche Person die Auswahl unter denjenigen Studierenden, die in 
einem Studiengang eingeschrieben sind, in dem die Lehrveranstaltung in einem Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul prüfplanmäßig vorgesehen ist, sich rechtzeitig angemeldet haben und die in der Modulbe-
schreibung vorausgesetzten Vorleistungen für die Teilnahme erfüllen, in folgender Reihenfolge: 
 

1. Sofern die Lehrveranstaltung von Studierenden mehrerer Studiengänge zu besuchen ist, werden 
zunächst die vorhandenen Plätze gemäß den aus der Modulbeschreibung folgenden Quoten vor-
ab auf die verschiedenen Studiengänge verteilt. Für jeden Studiengang werden vorrangig alle 
Studierenden berücksichtigt, die den entsprechenden Leistungsnachweis im vorhergehenden 
Semester nicht bestanden haben und deshalb nach Maßgabe dieser Ordnung als Wiederholer 
erneut an der Lehrveranstaltung teilnehmen müssen. 

2. Im Übrigen erfolgt die Vergabe der freien Plätze durch Losverfahren. 
 

Anmeldefristen werden durch ortsüblichen Aushang bekannt gegeben. Über Härtefälle entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
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§ 8 

Studienaufenthalt im Ausland 
 
Der Masterstudiengang eröffnet bevorzugt im Rahmen des Wahlpflichtbereiches im dritten Fachsemes-
ter alternativ zum Prüfungs- und Studienplan den Studierenden die Möglichkeit, ein Semester an einer 
ausländischen Hochschule zu absolvieren. Der Auslandsaufenthalt ist frühzeitig vorzubereiten. Zu die-
sem Zweck sucht die Studierende/der Studierende in der Regel bis zum Ende des ersten Semesters 
Kontakt zur Auslandsbeauftragten/zum Auslandsbeauftragten der Fakultät für Maschinenbau und 
Schiffstechnik, zur Studiengangsverantwortlichen/zum Studiengangsverantwortlichen und zusätzlich 
zum Akademischen Auslandsamt der Universität Rostock. Die Auslandsbeauftragte/der Auslandsbeauf-
tragte berät bei der Organisation des Auslandssemesters. Studierende und die Auslandsbeauftragte/ 
der Auslandsbeauftragte schließen gemäß § 5 Absatz 3 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/  
Master) vor Aufnahme des Auslandaufenthalts eine Lehr- und Lernvereinbarung ab.  
 
 

§ 9 
Organisation von Studium und Lehre 

 
(1) Jeweils zu Beginn des Semesters wird über Aushang eine Terminübersicht für das gesamte 
Semester bekannt gegeben. Er beinhaltet die Vorlesungszeiten, die Prüfungszeiträume, die 
vorlesungsfreien Zeiten, den Beginn des nächsten Semesters. 
 
(2) Auf der Grundlage des Prüfungs- und Studienplanes (Anlage 1) erarbeitet das Studienbüro in 
Abstimmung mit den Modulverantwortlichen für jede Matrikel und für jedes Semester einen 
Semesterstudienplan. Er beinhaltet Angaben zu den Lehrfächern, zu den Lehrkräften, zum 
Stundenumfang aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Formen der Lehrveranstaltungen und zur 
zeitlichen Einordnung der Lehrveranstaltungen. 
 
(3) Lehrveranstaltungen außerhalb des Stundenplanes (z. B. Blockveranstaltungen, Kolloquien) 
planen die Lehrenden in eigener Verantwortung und in Abstimmung mit dem Studienbüro. Sie werden 
dabei bei Bedarf durch die Verwaltungsorganisation der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik 
unterstützt. 
 
(4) Den Tausch beziehungsweise die Verlegung von Lehrveranstaltungen in begründeten 
Ausnahmefällen organisieren die Lehrverantwortlichen selbstständig in Abstimmung mit dem 
Studienbüro. 
 
(5) Alle Sonderinformationen, die die Lehrkräfte zur Organisation des Lehrbetriebes an Studierende 
weitergeben, sind vorher dem Studienbüro mitzuteilen. Unter Sonderinformationen sind Daten und 
Fakten zu verstehen, die von den Festlegungen der Studienorganisation abweichen. 
 
 

§ 10 
Studienberatung 

 
(1) Die Beratung der Studierenden, der Studieninteressenten sowie Studienbewerberinnen und 
‐bewerber zu allgemeinen Angelegenheiten des Studiums „Mechatronik“ erfolgt durch die Allgemeine 
Studienberatung der Universität Rostock.  
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(2) Innerhalb der Fakultät Maschinenbau und Schiffstechnik wird die studienbegleitende Fachberatung 
durch das Studienbüro der Fakultät, die Studiengangsverantwortliche/ den Studiengangs-
verantwortlichen für die Studiengänge Mechatronik sowie durch die Lehrenden verantwortlich 
wahrgenommen. Das Studienbüro, die Studiengangsverantwortliche/ der Studiengangsverantwortliche 
und die Auslandsbeauftragte/der Auslandsbeauftragte berät Studieninteressierte und Studierende unter 
anderem zum Konzept und zu den Inhalten des Studiums, zu beruflichen Einsatzmöglichkeiten, zu 
Fragen der Studienorganisation, bei nicht bestandenen Prüfungen, zur Belegung von 
Wahlpflichtmodulen und bei Auslandsaufenthalten. Die studienbegleitende Fachberatung arbeitet eng 
mit der Allgemeinen Studienberatung zusammen. 
 
(3) Im Falle einer zweiten Wiederholung der Modulprüfung kann der Prüfungsausschuss eine Pflicht-
beratung zum weiteren Studienverlauf und zur Prüfungsplanung festsetzen.  
 
 

III. Prüfungen  
 

§ 11 
Prüfungsaufbau und Prüfungsleistungen 

 
(1) Die Zusammenstellung der zu belegenden Module, die Art der Prüfungsvorleistungen, die Art, die 
Dauer und der Umfang der Modulprüfungen, der Regelprüfungstermin und die zu erreichenden Leis-
tungspunkte folgen aus dem Prüfungs- und Studienplan (Anlage 1) und den Modulbeschreibungen  
(Anlage 2). Die Abschlussprüfung (Masterarbeit und Kolloquium) gemäß § 14 ist Bestandteil der  
Masterprüfung. 
 
(2) Insbesondere folgende Prüfungsleistungen kommen zum Einsatz: 
 
a) mündliche Prüfungsleistungen 
 

- Kolloquium 
Es werden von einem sachkundigen Auditorium Fragen im Anschluss an eine Präsentation einer 
eigenständigen Arbeit der Studierenden/des Studierenden gestellt. 
 

- Mündliche Prüfung 
In einer mündlichen Prüfung sollen die Studierenden Fragen zu einem oder mehreren Prüfungs-
themen mündlich beantworten. 
 

- Referat/Präsentation  
Ein Referat (auch Präsentation) ist eine Darstellung zu einem wissenschaftlichen Thema und 
fasst Forschungs-, Untersuchungsergebnisse und/oder die Ergebnisse eines Literaturstudiums 
zusammen. Im Referat sollen - unterstützt durch einen sinnvollen Einsatz von Medien - wesentli-
che Inhalte der verwendeten Literatur kurz vorgestellt, erläutert und Fragen zur weiterführenden 
Diskussion formuliert werden. Ergänzend zu dem Referat kann ein Handout, ein Thesenpapier 
oder eine Verschriftlichung des Referates gefordert sein. 
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b) schriftliche Prüfungsleistungen 
 

- Bericht/Dokumentation  
Ein Bericht (auch Dokumentation) ist eine sachliche Darstellung eines Geschehens oder die 
strukturierte Darstellung von Sachverhalten. Ein Bericht kann in Form eines Portfolios erfolgen. 
Ein Portfolio ist eine geordnete Sammlung von schriftlichen Dokumenten beziehungsweise eige-
nen Werken. Beispiele für Berichte sind: Praktikumsdokumentationen, Hospitationsprotokolle, 
Rechercheberichte, journalistische Artikel, Literatur- und Projektberichte bzw. -unterlagen. 
 

- Klausur  
In einer Klausur müssen die Studierenden unter Aufsicht in einer vorgegebenen Zeit ohne oder 
mit beschränkten Hilfsmitteln schriftliche Aufgabenstellungen bearbeiten. 
 

- Protokoll 
Ein Protokoll ist eine genaue, auf das Wesentliche beschränkte Niederschrift über den Hergang 
einer Untersuchung, eines Experimentes oder den Verlauf einer Veranstaltung. 
 

c) praktische Prüfungsleistungen  
 

- Projektarbeit 
Die Projektarbeit ist eine offene Prüfungsform mit einem hohen Grad an Freiheit. Eine Projektar-
beit soll einzeln oder durch mehrere Studierende innerhalb eines Semesters bewältigt werden. 
Prüfungsgrundlage ist dabei sowohl das Ergebnis der Projektarbeit als auch deren Dokumentati-
on und der Prozess der Gruppenarbeit selbst. Die Ergebnisse der Arbeit können beispielsweise 
in einem Portfolio dargestellt werden. 

 
(3) In einem Modul können zu erbringende Studienleistungen als Voraussetzung für die Zulassung zur 
Modulprüfung bestimmt werden (Prüfungsvorleistungen). Die Prüfungsvorleistungen können bewertet 
und benotet werden, gehen aber nicht in die Modulnote ein. Prüfungsvorleistungen können sein:  Prä-
sentationen, Praktikumsversuche, Durchführung und Verteidigung eines Projekts, Protokolle oder Be-
richte (Projekt-, Praktikumsberichte), die regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltungen gemäß § 6. 
Darüber hinaus können Prüfungsvorleistungen folgende Formen haben: 
 

- Übungsaufgaben  
Das Lösen von Übungsaufgaben dient der Prüfung des Leistungsstandes der Studierenden auch 
während der Vorlesungszeit und erfolgt in der Regel ohne Aufsicht. 
 

- Kontrollarbeiten 
Schriftliche Ausarbeitungen der Lösung vorgegebener Aufgaben. Sie dienen der Prüfung des 
Leistungsstandes der Studentin/des Studenten auch während der Vorlesungszeit. Kontrollarbei-
ten sind nach Maßgabe der/des Lehrenden unter Aufsicht an einem festgelegten Ort zu erledi-
gen. 
 

- Konstruktionsentwürfe 
Die Umsetzung von theoretisch erlangten Kenntnissen in eine visuelle Darstellung in der Regel 
unter Verwendung einer geeigneten Software. Sie kann sowohl ohne als auch unter Aufsicht er-
folgen. 
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- Programmieraufgaben 
Die Umsetzung von theoretisch erlangten Kenntnissen in Programmcode in der Regel unter Ver-
wendung einer geeigneten Software. Sie kann sowohl ohne als auch unter Aufsicht erfolgen. 
 

Die konkrete Prüfungsvorleistung ist der jeweiligen Modulbeschreibung sowie dem Prüfungs- und Stu-
dienplan (Anlage 1) zu entnehmen.  
 
(4) Mündliche Prüfungsleistungen können auch als Gruppenprüfung abgelegt werden. Es können bis 
zu drei Studierende gleichzeitig geprüft werden. Die Dauer der Prüfung der einzelnen Studierenden/des 
einzelnen Studierenden reduziert sich in der Gruppenprüfung gegenüber der Einzelprüfung um fünf 
Minuten. 
 
(5) Schriftliche Prüfungsleistungen mit Ausnahme von Klausuren können auch in Form einer Grup-
penarbeit erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studie-
renden/des einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen 
objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewert-
bar ist. 
 
 

§ 12 
Prüfungen und Prüfungszeiträume 

 
(1) Die studienbegleitenden Modulprüfungen werden in dem dafür festgelegten Prüfungszeitraum ab-
genommen. Der Prüfungszeitraum eines Semesters beginnt unmittelbar im Anschluss an die Vorle-
sungszeit und endet mit dem Semesterende. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 können die studienbegleitenden Modulprüfungen in Form von Präsenta-
tionen, Berichten, Hausarbeiten, Projektarbeiten und Protokollen vorlesungsbegleitend abgelegt wer-
den, wenn die Studierenden spätestens in der ersten Vorlesungswoche über die für sie geltende Prü-
fungsart, deren Umfang und den jeweiligen Abgabetermin in Kenntnis gesetzt werden. 
 
(3)  Im Einvernehmen zwischen Studierenden und Prüferinnen/Prüfern können Prüfungen unter Wah-
rung der in der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) angegebenen Fristen und Anmeldemodali-
täten auch zu anderen Zeitpunkten abgehalten werden. 
 
(4) Die Rücknahmeerklärung der Anmeldung zu Modulprüfungen muss bis zum Ende der Anmeldefrist 
gemäß § 10 Absatz 3 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) über das Web-Portal erfolgen, 
nach dem Ende der Anmeldephase muss sie schriftlich beim Prüfungsamt erfolgen. Der Antrag auf 
Wertung einer Modulprüfung als Freiversuch muss schriftlich beim Prüfungsamt erfolgen. 
 
(5) Im Falle einer zweiten Wiederholungsprüfung entscheidet die Prüferin/der Prüfer, ob abweichend 
von der im Modulhandbuch festgelegten Prüfungsform eine mündliche Prüfung durchgeführt werden 
soll. Diese Auswahl ist für alle Studierende eines Semesters einheitlich vorzunehmen. 
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§ 13 
Zulassung zur Abschlussprüfung 

 
(1) Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer gemäß § 25 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/ 
Master) die folgende weitere Zulassungsvoraussetzung erfüllt: 
 

- Der Erwerb von mindestens 84 Leistungspunkten inklusive des Moduls „Studienarbeit Mechatro-
nik“ in diesem Studiengang kann nachgewiesen werden. 

 
(2) Die Studierende/der Studierende hat die Zulassung zur Abschlussprüfung schriftlich beim  
Prüfungsamt zu beantragen. Der Antrag ist bis vierzehn Tage vor Start der geplanten Bearbeitungszeit 
zu stellen. 
 
 

§ 14 
Abschlussprüfung 

 
(1) Die Abschlussprüfung enthält das Modul „Masterarbeit Mechatronik“. Sie besteht aus der schriftli-
chen Abschlussarbeit (Masterarbeit) und dem Kolloquium. 
 
(2) Die Themenfindung für die Masterarbeit erfolgt auf der Grundlage von Angeboten der Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik, der Fakultät für Ma-
schinenbau und Schiffstechnik oder anderer Fakultäten der Universität Rostock, anderer außeruniversi-
tärer wissenschaftlicher Einrichtungen oder nach eigenen Vorschlägen der Studierenden, stets voraus-
gesetzt, es findet sich dafür eine Betreuerin/ein Betreuer gemäß § 27 der Rahmenprüfungsordnung 
(Bachelor/Master).  
 
(3) Die konkrete Aufgabenstellung der Masterarbeit wird durch die Betreuerin/den Betreuer ausgege-
ben. Dabei stellt die Betreuerin/der Betreuer sicher, dass die Aufgabenstellung den Anforderungen an 
eine solche Arbeit entspricht.  
 
(4) Die Anfertigung der Masterarbeit erfolgt im vierten Semester. Die Frist für die Bearbeitung beträgt 
20 Wochen. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungsfrist 
ausnahmsweise angemessen um höchstens acht Wochen verlängern. Die Masterarbeit ist fristgemäß 
beim Prüfungsamt abzugeben.  
 
(5) Die Masterarbeit ist entsprechend den Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und 
zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Universität Rostock zu verfassen. 
 
(6) Das Kolloquium besteht aus einem maximal 20-minütigen Vortrag der Studierenden/des Studie-
renden und einer etwa 20-minütigen Diskussion. 
 
(7) Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls „Masterarbeit Mechatronik“ werden 30 Leistungs-
punkte vergeben. Der damit verbundene Arbeitsaufwand in Höhe von 900 Stunden setzt sich zusam-
men aus 8 Stunden Präsenzzeit, 852 Stunden für die Masterarbeit und 40 Stunden für das Kolloquium. 
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§ 15 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten 

 
Aus dem Prüfungs- und Studienplan (Anlage 1), der Modulübersicht und den Modulbeschreibungen in 
Anlage 2 geht hervor, ob bei Modulen mit zwei Prüfungsleistungen eine von § 13 Absatz 4 der Rah-
menprüfungsordnung (Bachelor/Master) abweichende Gewichtung der einzelnen Prüfungsleistungen 
angewendet wird , welche Module benotet und welche mit „Bestanden“ oder „Nicht Bestanden“ bewertet 
werden. Alle benoteten Module werden gemäß § 13 Absatz 5 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/ 
Master) bei der Bildung der Gesamtnote berücksichtigt. 
 
 

§ 16 
Prüfungsausschuss und Prüfungsorganisation 

 
(1) Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, darunter drei Mitglieder aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer, ein Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter sowie ein studentisches Mitglied. Ein Mitglied aus der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen/Hochschullehrer soll Mitglied der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik sein. Die Amtszeit der 
Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr. 
 
(2) Die Planung und Organisation des Prüfungsgeschehens und die Überprüfung von Zulassungsvo-
raussetzungen zur Prüfung (Prüfungsvorleistungen) erfolgt in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss 
durch das Prüfungsamt. Die Anmeldung zu den Modulprüfungen erfolgt in der Regel über ein Online-
Portal. Das Prüfungsamt erarbeitet auf der Grundlage der Anmeldungen Prüfungspläne und macht  
diese bekannt. 
 
 

§ 17 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Der Studierenden/dem Studierenden wird Akteneinsichtsrecht für Modulprüfungen nur innerhalb von 
sechs Monaten nach Bekanntgabe der Ergebnisse gewährt.  
 
 

§ 18 
Diploma Supplement 

 
Das Diploma Supplement (Deutsch und Englisch) enthält die aus den Anlagen 3 und 4 ersichtlichen 
studiengangsspezifischen Angaben. 
 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 19 
Übergangsbestimmung 

 
(1) Diese Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung gilt erstmals für Studierende, die im 
Sommersemester 2015 an der Universität Rostock für den Masterstudiengang Mechatronik immatriku-
liert wurden. 
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(2) Für Studierende, die ihr Studium im Masterstudiengang Mechatronik vor dem Sommersemester 
2015 begonnen haben, finden die Vorschriften der entsprechenden vorherigen vorläufigen Studienord-
nung und Prüfungsordnung weiterhin Anwendung, dies jedoch längstens bis zum 30. September 2016. 
Sie können auf Antrag an den Prüfungsausschuss jedoch nach den Bestimmungen der Rahmenprü-
fungsordnung (Bachelor/Master) und dieser Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung 
geprüft werden. Der Antrag ist unwiderruflich. Bereits erbrachte Prüfungs- und Studienleistungen wer-
den nach § 19 der Rahmenprüfungsordnung (Bachelor/Master) angerechnet. Nach Antragstellung gel-
ten dann auch die Änderungen in den Modulbeschreibungen für die Studierenden, welche die von der 
Änderung betroffenen Modulprüfungen noch ablegen müssen. Wiederholungsprüfungen sind jedoch 
jeweils nach Maßgabe der Modulbeschreibung in der Fassung abzulegen, die für die zu wiederholende 
Prüfung galt.  
 
 

§ 20 
Inkrafttreten 

 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Universität Rostock in Kraft. Sie gilt erstmalig zum Sommersemester 2015. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Universität Rostock vom 4. März 
2015 und der Genehmigung des Rektors. 
 
 
Rostock, den 9. März 2015 
 
 
 
 

 
Der Rektor 

der Universität Rostock 
Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Schareck 
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RPT1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Vorleistung
Art/Dauer/Umfang

Vorleistung
Art/Dauer/Umfang

Vorleistung
Art/Dauer/Umfang

Vorleistung
Art/Dauer/Umfang

Legende: Pflichtmodul Wahlpflichtbereich D: Integration und Erprobung  mechatronischer Systeme
Wahlpflichtbereich A: Mathematische und Physikalische Grundlagen Wahlpflichtbereich E: Anwendungen
Wahlpflichtbereich B: Regelungstechnik Ergänzender Wahlbereich F: Nichttechnischer Wahlbereich
Wahlpflichtbereich C: Komponenten mechatronischer Systeme

M.Ab. - Modulabschluss E - Exkursion Ko - Konsultationen P - Praktikum Pro - Projektveranstaltung S - Seminar Ü - Übung V - Vorlesung
RPT -Regelprüfungstermin LP - Leistungspunkte SWS - Semesterwochenstunden Std - Stunde min - Minuten K - Klausur
mP - Mündliche Prüfung

1 Die hier angegebene Semesterlage entspricht dem Regelprüfungstermin für das Modul. Geht ein Modul über mehrere Semester, ist es jeweils das letzte Semester.

2 Diese Module werden nicht benotet, sondern nur mit „Bestanden“ oder „Nicht Bestanden“ bewertet.

3

Modulname
Modulnummer

2

Wahlpflichtbereich C: Komponenten 
mechatronischer Systeme 5

LP

M.
Ab

.

6 6

Lehrform/SWS

1551310

Ko/0,5
keine

Bericht/Dokumentation (450 Std) und Kolloquium (30 min) 
18

Wahlpflichtbereich E: Anwendungen 7

Modulnummer

Modulname
Wahlpflichtbereich A: Mathematische und 

Physikalische Grundlagen 3
Wahlpflichtbereich B: Regelungstechnik 4 Wahlpflichtbereich D: Integration und 

Erprobung  mechatronischer Systeme 6

LP 6 6 6 6 6

Wahlpflichtbereich D: Integration und 
Erprobung  mechatronischer Systeme 6

Wahlpflichtbereich E: Anwendungen 7

Modulnummer

4

Modulnummer 1551320
Lehrform/SWS Ko/0,5

M.
Ab

. keine 
Masterarbeit (20 Wochen) und Kolloquium (40 min)

workload in LP

1

Modulname
Wahlpflichtbereich A: Mathematische und 

Physikalische Grundlagen 3
Wahlpflichtbereich B: Regelungstechnik 4 Wahlpflichtbereich C: Komponenten 

mechatronischer Systeme 5

Lehrform/SWS

M.
Ab

.

6

Lehrform/SWS

M.
Ab

.

6 6

Ergänzender Wahlbereich F: Nichttechnischer Wahlbereich 2; 8

LP
Studienarbeit Mechatronik

Masterarbeit Mechatronik

LP 30

12
Modulname
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3 Wahlpflichtbereich A: Mathematisch und physikalische Grundlagen (12 LP)

Unter Beachtung der Semesterlage und Teilnahmevoraussetzungen sind Module im Umfang von 12 LP aus folgendem Katalog zu wählen:

1351310 V/2 ; Ü/2 6 jedes SoSe

1351280 V3; Ü1; P1 6 jedes WS
1550420 V/2 ; Ü2 6 jedes WS
1550980 V/3 ; Ü/1 6 jedes SoSe

1351320 V/2 ; Ü/1 ; Pro/1 6 jedes WS

1550060 V/2 ; Ü/2 6 jedes SoSe

4 Wahlpflichtbereich B: Regelungstechnik (12 LP)

Unter Beachtung der Semesterlage und Teilnahmevoraussetzungen sind Module im Umfang von 12 LP aus folgendem Katalog zu wählen:

1350900 V/2; Ü/2; P/1 6 jedes WS

1351070 V/2; Ü/2; P/1 6 jedes SoSe
1550430 V/3 ; Ü/2 6 jedes WS
1550440 V/2 ; Ü/2 6 jedes SoSe
1550050 V/2 ; Ü/2 6 jedes WS

5 Wahlpflichtbereich C: Komponenten mechatronischer Systeme (12 LP)

Unter Beachtung der Semesterlage und Teilnahmevoraussetzungen sind Module im Umfang von 12 LP aus folgendem Katalog zu wählen:

1350940 V/3 ; Ü/1 ; P/1 6 jedes SoSe
1550040 V/2; Ü/1; P/1 6 jedes WS

1351010 V/3 ; Ü/3 6
jedes Semester, 
Moduldauer zwei 

Semester
1351000 V/2 ; S/2 6 jedes WS
1350500 V/3; Ü/1; P/1 6 jedes WS

1351040 V/3 ; Ü/1 ; P/1 6 jedes SoSe

Art/Dauer/UmfangVorleistung
Modulnummer

Modeling and Simulation of Mechatronic Systems erfolgreiche Abgabe und Verteidigung des 
Simulationsprojekts K (150 min)

Elastische Mehrkörpersysteme keine

Technische Schwingungslehre 

SemesterLP

LP

Lehrform/SWS

Digitale Signalverarbeitung Bestehen aller Praktikumsversuche

Modulabschluss

Lehrform/SWS

Nichtlineare Regelungssysteme Übungsaufgaben 

Electrical Drives

Maritime Sensorik

Semester

K (90 min) oder mP (30 min)

Semester

K (90 min)

K (90 min)

Modulabschluss

keine

LP

mP (30 min) oder K (60 min) oder 
Projektarbeit

mP (30 min)
K (90 min) oder mP (30 min)

1. PL: K (90 min)
2. PL: Projektarbeit

K (90 min) oder mP (30 min)keine

Vorleistung

Modulname Modulnummer
Vorleistung

Dynamik von Mehrkörpersystemen keine
mP (30 min)

Compact Modeling for Large Scale Dynamical Systems mP (30 min)Übungsaufgaben bzw. 
Programmieraufgaben

K (120 min) oder mP (30 min)

K (120 min) oder mP (30 min) 

Leistungshalbleiter Bestehen aller Praktikumsversuche

Interface-Elektronik und Schaltkreisentwurf keine

Modulabschluss

K (90 min)

1. PL: mP (30 min)
2. PL: Referat/Präsentation (15 min)

Optimierungsmethoden in der Mechatronik Übungsaufgaben

Moderne Methoden der Regelungstechnik keine

Regelungsorientierte Modellbildung in der Mechatronik  Übungsaufgaben 

Modulname Modulnummer

Ausgewählte Anwendungen der Regelungstechnik

Hydraulik und Pneumatik Versuchsprotokolle

mP (30 min)

Art/Dauer/Umfang

keine

Modulname

mP (30 min)

keine

Lehrform/SWS

Bestehen aller Praktikumsversuche
Art/Dauer/Umfang

Intelligente Prozessinformationsverarbeitung
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6 Wahlpflichtbereich D: Integration und Erprobung mechatronischer Systeme (12 LP)

Unter Beachtung der Semesterlage und Teilnahmevoraussetzungen sind Module im Umfang von 12 LP aus folgendem Katalog zu wählen:

1350930 V/3 ; Ü/2 6 jedes SoSe

1350670 V/2; Ü/2; P/1 6 jedes WS

1301060 V/4 ; S/1 ; P/1 6 jedes WS

1550140 V/1 ; Ü/2 6 jedes WS

1550220 V/2 ; Ü/2 6 jedes WS
1550090 V/2 ; Ü/2 6 jedes WS

1351220 V/2 ; Ü/2 6 jedes SoSe

1350480 V/2 ; S/2 6 jedes WS

7 Wahlpflichtbereich E: Anwendungen (12 LP)

1551020 V/2 ; S/1 ; P/1 6 jedes WS
1550020 V/2 ; Ü/2 6 jedes WS
1550120 V/2 ; Ü/2 6 jedes SoSe
1550030 V/2 ; Pro/2 6 jedes WS
1550370 V/2 ; S/1 ; P/1 6 jedes SoSe

1351060 V/2 ; P/2 6 jedes SoSe

1550800 V/2 ; Ü/1 ; P/1 6 jedes SoSe

1550590 V/2 ; Ü/2 6 jedes WS

1351150 V/1 ; S/2 6 jedes SoSe

1351160 V/3 ; S/2 6 jedes SoSe
1351180 V/3 ; Ü/1 6 jedes WS
1550560 V/2 ; P/2 6 jedes WS
1550460 V/2 ; Ü/2 6 jedes WS

8 Ergänzender Wahlbereich F: Nichttechnischer Wahlbereich (12 LP)

9101410 Ü/4 6 jedes SoSe
Englisch Fachkommunikation Elektrotechnik/Informationstechnik 
C1.1.GER Regelmäßige Teilnahme (min. 75%) K (90 min)

Seminarvortrag, Praktikumsbericht

Unter Beachtung der Semesterlage und Teilnahmevoraussetzungen sind Module im Umfang von 12 LP aus folgendem Katalog, nicht gewählten Modulen aus den Wahlpflichtbereichen A bis E oder dem Gesamtangebot der Universität Rostock zu 
wählen:

Steuerung und Regelung von Verbrennungsmotoren keine

Mikrotechnologie - Aktoren und Sensoren Durchführung und Verteidigung eines 
Projekts

Prozessautomation und Robotik Lösen von 6 Seminaraufgaben

Vorleistung Art/Dauer/Umfang

mP (30 min)

mP (30 min)keine

Semester

keine 1. PL: Bericht/Dokumentation 
2. PL: Referat/Präsentation (20 min)

keine mP (30 min)

keine K (90 min) oder mP (30 min)

Motorthermodynamik

Praktikumsbericht und Präsentation

K (60 min)

Zuverlässigkeit und Testbarkeit elektronischer Systeme keine

Qualitätsmanagement keine

Additive Fertigungsverfahren

Eingebettete Multi-Prozessor-Systeme

Unter Beachtung der Semesterlage und Teilnahmevoraussetzungen sind Module im Umfang von [Anzahl] LP aus folgendem Katalog zu wählen (eine Empfehlung für eine geeignete Kombination der Module kann die Studienfachberatung geben):

Semester

Konstruktionsmethodik

Leichtbaukonstruktion keine

LP

mP (30 min)Modellierung und Simulation von 
Abgasnachbehandlungskomponenten

Alternative Antriebssysteme Übungsaufgaben
Aktive Systeme im Kraftfahrzeug

Modulname Modulnummer Lehrform/SWS
Vorleistung Art/Dauer/Umfang

K (60 min)

mP (30 min)

K (90 min) oder mP (30 min)

K (60 min)

Übungsaufgaben

mP (30 min) oder K (90 min)

Modulname Modulnummer Lehrform/SWS

Fehlerdiagnose und Fehlertoleranz in technischen Systemen

Renewable Energy Sources

Windturbinen und alternative Energiequellen

Modulname

Semester
Modulabschluss

LP

LP

Präsentation
konstruktive Entwürfe und 

Projektunterlagen10)

Verteilte eingebettete Systeme

K (90 min) oder mP (30 min)

K (90 min) oder mP (30 min)

mP (30 min)

Projektseminar Leistungselektronik

Gerätetechnik

konstruktive Entwürfe mP (30 min)

keine

keine

Vorleistung

mP (30 min)

1. PL: mP (30 min)
2. PL: Referat/Präsentation (30 min) 

Modulabschluss
Art/Dauer/Umfang

Modulnummer Lehrform/SWS

Mikrofluidik

Modulabschluss

Entwerfen von Antrieben
K (90 min)

keine

1. PL: K (60 min) 
2. PL: Referat/Präsentation (30 min)

keine

mP (30 min) oder K (60 min)
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9101480 Ü/4 6 jedes SoSe

9101420 Ü/4 6 jedes WS
1500690 V/2 ; Ü/2 6 jedes SoSeManagement von Entwicklungsteams und Projekten Präsentation K (90 min)

Englisch Fachkommunikation Maschinenbau C1.1.GER Regelmäßige Teilnahme (min. 75%) K (90 min)

Englisch Fachkommunikation Ingenieurwissenschaften C1.2 GER Regelmäßige Teilnahme (min. 75%) K (90 - 120 min) oder mP (20-30 min)

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 1: Prüfungs- und Studienplan
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Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen 
 
Modulübersicht 

Modul LP benotet/ 
unbenotet 

RPT im WS 
in FS 

RPT im 
SoSe in FS 

Pflichtmodule 
Studienarbeit Mechatronik 18 benotet 3 3 
Masterarbeit Mechatronik 30 benotet 4 4 
Wahlpflichtmodule 
Wahlpflichtbereich A: Mathematisch und physikalische Grundlagen 
Unter Beachtung der Semesterlage und Teilnahmevoraussetzungen sind Module im Umfang von 12 LP 
Module aus folgendem Katalog zu wählen. 
Compact Modeling of Large Scale Dynamical 
Systems 6 benotet 2 1 

Digitale Signalverarbeitung 6 benotet 1 2 
Dynamik von Mehrkörpersystemen 6 benotet 1 2 
Elastische Mehrkörpersysteme 6 benotet 2 1 
Modeling and Simulation of Mechatronic Systems 6 benotet 1 2 
Technische Schwingungslehre  6 benotet 2 1 
Wahlpflichtbereich B: Regelungstechnik 
Unter Beachtung der Semesterlage und Teilnahmevoraussetzungen sind Module im Umfang von 12 LP 
Module aus folgendem Katalog zu wählen. 
Ausgewählte Anwendungen der Regelungstechnik 6 benotet 1 2 
Moderne Methoden der Regelungstechnik 6 benotet 2 1 
Nichtlineare Regelungssysteme  6 benotet 1 2 
Optimierungsmethoden in der Mechatronik 6 benotet 2 1 
Regelungsorientierte Modellbildung in der 
Mechatronik 6 benotet 1 2 

Wahlpflichtbereich C: Komponenten mechatronischer Systeme 
Unter Beachtung der Semesterlage und Teilnahmevoraussetzungen sind Module im Umfang von 12 LP 
Module aus folgendem Katalog zu wählen. 
Electrical Drives 6 benotet 2 1 
Hydraulik und Pneumatik 6 benotet 1 2 
Intelligente Prozessinformationsverarbeitung 6 benotet 2 2 
Interface-Elektronik und Schaltkreisentwurf 6 benotet 1 2 
Leistungshalbleiter 6 benotet 1 2 
Maritime Sensorik 6 benotet 2 1 
Wahlpflichtbereich D: Integration und Erprobung mechatronischer Systeme 
Unter Beachtung der Semesterlage und Teilnahmevoraussetzungen sind Module im Umfang von 12 LP 
Module aus folgendem Katalog zu wählen. 
Eingebettete Multi-Prozessor-Systeme 6 benotet 2 1 
Fehlerdiagnose und Fehlertoleranz in technischen 
Systemen 6 benotet 1 2 

Gerätetechnik 6 benotet 1 2 
Konstruktionsmethodik 6 benotet 1 2 
Leichtbaukonstruktion 6 benotet 1 2 
Qualitätsmanagement 6 benotet 1 2 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen
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Verteilte eingebettete Systeme 6 benotet 2 1 
Zuverlässigkeit und Testbarkeit elektronischer 
Systeme 6 benotet 1 2 

Wahlpflichtbereich E: Anwendungen 
Unter Beachtung der Semesterlage und Teilnahmevoraussetzungen sind Module im Umfang von 12 LP 
Module aus folgendem Katalog zu wählen. 
Additive Fertigungsverfahren 6 benotet 1 2 
Aktive Systeme im Kraftfahrzeug 6 benotet 1 2 
Alternative Antriebssysteme 6 benotet 2 1 
Entwerfen von Antrieben 6 benotet 1 2 
Mikrofluidik 6 benotet 2 1 
Mikrotechnologie - Aktoren und Sensoren 6 benotet 2 1 
Modellierung und Simulation von 
Abgasnachbehandlungskomponenten 6 benotet 2 1 

Motorthermodynamik 6 benotet 1 2 
Projektseminar Leistungselektronik 6 benotet 2 1 
Prozessautomation und Robotik 6 benotet 2 1 
Renewable Energy Sources 6 benotet 1 2 
Steuerung und Regelung von 
Verbrennungsmotoren 6 benotet 1 2 

Windturbinen und alternative Energiequellen 6 benotet 1 2 
Ergänzender Wahlbereich F: Nichttechnischer Wahlbereich 
Unter Beachtung der Semesterlage und Teilnahmevoraussetzungen sind Module im Umfang von 12 LP 
aus folgendem Katalog, nicht gewählten Modulen aus den Wahlpflichtbereichen oder dem 
Gesamtangebot der Universität Rostock zu wählen: 
Englisch Fachkommunikation 
Elektrotechnik/Informationstechnik C1.1 GER  6 benotet 4 3 

Englisch Fachkommunikation 
Ingenieurwissenschaften C1.2 GER  6 benotet 4 3 

Englisch Fachkommunikation Maschinenbau C1.1 
GER 6 benotet 3 2 

Management von Entwicklungsteams und 
Projekten 6 benotet 3 2 

 
Legende: 
LP - Leistungspunkte  RPT - Regelprüfungstermin  WS - Wintersemester 
FS - Fachsemester  SoSe – Sommersemester 
 
 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen

19



Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Additive Fertigungsverfahren 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Additive Manufacturing Processes 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Fluidtechnik/Mikrofluidtechnik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden das Grundlagenwissen 
über Materialien und Anlagen im Bereich der Additiven Fertigungsverfahren und 
und werden befähigt, diese Verfahren in der Produktentwicklung (Rapid 
Prototyping), zur schnellen Werkzeugherstellung (Rapid Tooling) und zur 
Produktherstellung (Rapid Manufacturing) anzuwenden. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Seminar 1 SWS 
Praktikumsveranstaltung 1 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Praktikumsbericht und Präsentation 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
 oder 
 Klausur (90 Minuten) 
  

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
 

Modulnummer 1551020 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Aktive Systeme im Kraftfahrzeug 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Active Systems in Motor Vehicles 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Mechatronik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse entsprechend des Moduls "Regelungssysteme im Zustandsraum" 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden werden befähigt, aktive Systeme im Bereich der 
Fahrzeugmechatronik modellgestützt zu entwickeln: 
- Kenntnisse von Methoden zum modellbasierten Steuerungs-, Regelungs- und 
Beobachterentwurf, 
- Kenntnisse zur Beschreibung stochastischer Regelungssysteme, 
- Kenntnisse der wichtigsten Minimalmodelle aus den Teilgebieten der 
Fahrzeugmechatronik und Anwendung der obigen Synthesemethoden, 
- Fähigkeit, hierzu gängige Softwarewerkzeuge (Matlab/Simulink/dSpace) 
einzusetzen. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Übungsaufgaben 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Alternative Antriebssysteme 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Alternative Drive Systems 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Getriebetechnik und Antriebstechnik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse entsprechend des Moduls "Fahrzeugantriebe." 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden werden befähigt, elektrifizierte Antriebssysteme für Maschinen 
und insb. für Fahrzeuge zu entwerfen und zu modellieren. Sie erlangen 
Kenntnisse zur Auslegung eines Fahrzeuggesamtsystems unter Beachtung der 
spezifischen Eigenschaften insb. der elektrischen Komponenten und der 
Verkopplungen mit den weiteren Antriebsstrangkomponenten. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Übungsaufgaben 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Ausgewählte Anwendungen der Regelungstechnik 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Control Applications 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IAT/Regelungstechnik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Grundkenntnisse der mathematischen Beschreibung dynamischer Systeme, der 
Analyse dynamischer Systeme und der Regelungstechnik, wie sie z.B. in den 
folgenden B.Sc. Modulen an der Universität Rostock vermittelt werden: 
- Grundlagen der Regelungstechnik 
- Modellbasierte Automation 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Ziel ist es, anspruchsvolle Anwendungen von Regelungs- und 
Optimierungstheorie in der industriellen Praxis im Detail kennen zu lernen. Die 
Studenten sollen hierzu ein Verständnis für die speziellen Randbedingungen und 
Funktionsweisen verschiedener Anwendungen entwickeln. Weiterhin soll 
vermittelt werden, welche weiteren Aufgaben und Probleme neben der bekannten 
Theorie zu bearbeiten sind. Die Studenten sollen weiter in der Lage sein, 
Anwendungen auch wirtschaftlich zu bewerten. 
Anwendung:  
Fehlertoleranz 
Analyse: 
Medical Automation, Fehlerdiagnose 
Synthese: 
Maritime Systeme, Automotive Control Systems 
Selbst- und Sozialkompetenz: 
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Allgemeine Lern- und 
Arbeitstechniken, Selbstorganisation, Projektorganisation und –durchführung, 
Kooperation und Teamfähigkeit, Präsentieren und Kommunizieren, Fachdiskurs in 
Englisch, Fachübergreifendes Denken 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Praktikumsveranstaltung 1 SWS 
Gesamt 5 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

1. Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
2. Prüfungsleistung: Referat/Präsentation (Projektbericht in Form eines 15-

minütigen Vortrages) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Compact Modeling of Large Scale Dynamical Systems 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Compact Modeling of Large Scale Dynamical Systems 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IGS/Mikro- und Nanotechnik elektronischer Systeme 
Sprache Englisch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - spezialisierend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Erfolgreiche Teilnahme am Modul Finite Elemente Methoden und Projekte 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Wissenserweiterung und -vertiefung in Bereichen der  
- Modellierungs- und Simulationstechniken 
- linearen numerischen Algebra 
- Systemsimulation von multiphysikalischen technischen Systemen 
Kompetenzen:  
- Erstellung komplexer Systembeschreibungen unter Verwendung 
kompaktierter numerischer Modelle 
- Beherrschung von Softwarewerkzeugen zur Simulation komplexer 
System-Modelle 
Selbst- und Sozialkompetenz:  
- Konsistenzprüfung von Simulationsergebnissen 
Umgang mit komplexen Datenmengen 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Übungsaufgaben bzw. Programmieraufgaben 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (max. 30 Minuten pro Student - auch 
als Gruppenprüfung möglich) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Digitale Signalverarbeitung 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Digital Signal Processing 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/INT/Signaltheorie und Digitale Signalverarbeitung 
Sprache Deutsch, Englisch 

 Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - grundlagenorientiert 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Fachkompetenz: 
Grundlegende Zusammenhänge und Verfahren aus der zeit- und wertediskreten 
Signalverarbeitung. Bewertung bestehender Systeme und Entwurf neuer 
Systeme. Auswahl und Anwendung von Verfahren zur Analyse von Signalen.  
Selbst- und Sozialkompetenz: 
- Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
- Allgemeine Lern- und Arbeitstechniken, Selbstorganisation 
- Projektorganisation und –durchführung 
- Fachübergreifendes Denken 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 3 SWS 
Übung 1 SWS 
Praktikumsveranstaltung 1 SWS 
Gesamt 5 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Bestehen aller Praktikumsversuche 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Dynamik von Mehrkörpersystemen 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Dynamics of Multibody Systems 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Technische Mechanik/Dynamik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse entsprechend der Module "Technische Mechanik 1: Statik", 
"Technische Mechanik 2: Festigkeitslehre", "Technische Mechanik 3: Dynamik", 
"Maschinendynamik". 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden werden befähigt, für mechanische Systeme 
aufgabenspezifische Modelle nach der Methode der Mehrkörpersysteme 
aufzubauen, Simulationen mit Hilfe gängiger Softwarewerkzeuge durchzuführen 
und Simulationsergebnisse physikalisch zu interpretieren. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
 oder 
 Klausur (120 Minuten) 
  

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
 

Modulnummer 1550420 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Eingebettete Multi-Prozessor-Systeme 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Embedded Multi-Processor Systems 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IMD/Eingebettete Systeme 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

- Fähigkeit, moderne Multi-Prozessor-Systemarchitekturen hinsichtlich ihrer 
Leistungsfähigkeit und Effizienz zu bewerten 
- Fähigkeit, Entwurfsverfahren für eingebettete Multi-Prozessor-Systeme 
hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und Grenzen zu bewerten, anzuwenden und 
zu erweitern 
Wiedergabe, Verständnis, Anwendung: 
Kommunikationssynthese, Verifikation 
Analyse:  
Multi-Prozessor-Systemarchitekturen, Entwurfsraumexploration 
Synthese: 
Entwurfsverfahren 
Selbst- und Sozialkompetenz 
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 3 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 5 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
  

 

Modulnummer 1350930 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen

27



Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Elastische Mehrkörpersysteme 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Elastic Multibody Systems 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Technische Mechanik/Dynamik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse entsprechend des Moduls "Dynamik von Mehrkörpersystemen". 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden lernen die grundlegenden Konzepte zur Modellierung und 
Numerik elastischer Mehrkörpersysteme verstehen. In Verbindung mit den 
Übungen lernen sie, problemangepasste Simulationsmodelle aufzubauen und 
Simulationsergebnisse physikalisch zu interpretieren und zu beurteilen. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 3 SWS 
Übung 1 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Electrical Drives 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Electrical Drives 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IEE/Leistungselektronik und Elektrische Antriebe 
Sprache Englisch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - grundlagenorientiert 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Grundlagen der Elektrischen Energietechnik 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Verständnis: 
Dynamisches Verhalten elektrischer Maschinen 
Anwendung:  
Messtechnik für Antriebssysteme, Simulationswerkzeuge für Antriebssysteme 
Analyse: 
Dynamisches Verhalten von Antriebssystemen 
Synthese, Beurteilung: 
Regelungskonzepte für elektrische Antriebe, Simulationsmodelle für 
Antriebssysteme 
Selbst- und Sozialkompetenz: 
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Allgemeine Lern- und 
Arbeitstechniken, Selbstorganisation, Kooperation und Teamfähigkeit, 
Fachdiskurs in Englisch, Fachübergreifendes Denken 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 3 SWS 
Übung 1 SWS 
Praktikumsveranstaltung 1 SWS 
Gesamt 5 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Bestehen aller Praktikumsversuche 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Englisch Fachkommunikation Elektrotechnik/Informationstechnik C1.1 GER 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Professional English for Electrical Engineering C1.1 CEFR 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich SZ/Sprachenzentrum 
Sprache Englisch 
 

Modulniveau  Sprachniveau C1 GER 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse auf dem Niveau B2.2 des GER, die in einem Einstufungstest 
nachzuweisen sind, oder äquivalente Leistungsnachweise. 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

i.d.R. jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Im Mittelpunkt dieses Moduls steht der Erwerb rezeptiver Sprachfertigkeiten, die 
sich am Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
orientieren, und die die Studierenden befähigen, effektiv studien- und 
fachbezogene Literatur zu lesen sowie die mündliche Fachkommunikation zu 
verstehen. 
Durch das Studium authentischer Fachtexte werden die Studierenden befähigt, 
ein breites Spektrum an anspruchsvollen Texten aus dem Bereich der 
Ingenieurwissenschaften (z.B. Lehrbuchtexte, wissenschaftliche 
Zeitschriftenartikel, technische Beschreibungen, Berichte und Anleitungen) 
inhaltlich zu erschließen sowie deren explizite und implizite Bedeutung zu 
erfassen. 
Die Studierenden lernen außerdem, längeren Redebeiträgen zu Themen und 
Fragestellungen aus den Fachgebieten zielgerichtet zu folgen und sie 
entsprechend den kommunikativen Anforderungen zu rezipieren. 
Dabei eignen sich die Studierenden den fachgebietsrelevanten Wortschatz, die in 
der Fachkommunikation der Elektrotechnik, Informationstechnik und Technischen 
Informatik typischen morphologischen, syntaktischen und textsortenspezifischen 
Strukturen sowie kommunikativen Funktionen wie das Definieren von Begriffen, 
Vergleichen von Objekten und Erscheinungen, Beschreiben von Abläufen, 
Tabellen und graphischen Darstellungen sowie das 
Klassifizieren von Objekten an. Außerdem werden effektive Lese- und 
Hörverstehensstrategien sowie Strategien zur sprachlichen Analyse der Texte 
vermittelt. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Übung 4 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen (mindestens 75 % - 
Nachweis wird durch Teilnahmelisten geführt). Prüfungsvorleistungen können 
sein: berufs- und studienbezogene Schriftstücke und Gespräche, Lektüre 
fachbezogener Literatur, Fallstudien, Präsentationen. Die genaue 
Prüfungsvorleistung wird spätestens in der zweiten Semesterwoche durch die 
Lehrkraft bekannt gegeben. 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 

Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) 
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Modulabschluss (Art, 
Umfang) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Englisch Fachkommunikation Ingenieurwissenschaften C1.2 GER 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Professional English for Engineering C1.2 CEFR 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich SZ/Sprachenzentrum 
Sprache Englisch 
 

Modulniveau  Sprachniveau C1 GER 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse auf dem Niveau C1.1 des GER, die in einem Einstufungstest, 
nachzuweisen sind, oder äquivalente Leistungsnachweise 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

i.d.R. jedes Semester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

In diesem Modul werden alle vier Sprachfertigkeiten entwickelt. Aufbauend auf 
Modul 1 werden Lese- und Hörstrategien fach- und berufsbezogen ausgebaut. 
Die Studierenden lernen außerdem, ausführliche, inhaltlich und sprachlich 
adäquate Texte für typische Situationen ihres Studiums und ihrer beruflichen 
Tätigkeit zu verfassen. Sie sollen befähigt werden, erfolgreich im internationalen 
Berufsleben sowie in der internationalen akademischen Gemeinschaft zu 
kommunizieren sowie interkulturell handlungsfähig zu sein. 
Die Studierenden werden weiterhin befähigt, die sprachlichen Mittel in der 
mündlichen Kommunikation in verschiedenen Situationen des beruflichen und 
studentischen Alltags zielgerichtet und flexibel zu gebrauchen, ihre Meinungen 
präzise auszudrücken und mit anderen Kommunikationspartnern in 
Diskussionsrunden ohne größere Probleme zu interagieren. Außerdem sind die 
Studierenden in der Lage, komplexe fach- und berufsbezogene Sachverhalte 
adressatenspezifisch, kohärent und angemessen strukturiert mit dem 
erforderlichen Grad an Ausführlichkeit darzustellen und dabei die sprachlich-
kommunikativen Normen sowie interkulturellen Besonderheiten der jeweiligen 
Kommunikationssituation zu beachten. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Übung 4 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen (mindestens 75 % - 
Nachweis wird durch Teilnahmelisten geführt). Prüfungsvorleistungen können 
sein: berufs- und studienbezogene Schriftstücke und Gespräche, Lektüre 
fachbezogener Literatur, Fallstudien, Präsentationen. Die genaue 
Prüfungsvorleistung wird spätestens in der zweiten Semesterwoche durch die 
Lehrkraft bekannt gegeben. 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (90-120 Minuten) 
 oder 
 mündliche Prüfung (20-30 Minuten) 
  

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Englisch Fachkommunikation Maschinenbau C1.1 GER 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Professional English for Mechanical Engineering C1.1 CEFR 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich SZ/Sprachenzentrum 
Sprache Englisch 
 

Modulniveau  Sprachniveau C1 GER 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse auf dem Niveau B2.2 des GER, die in einem Einstufungstest 
nachzuweisen sind, oder äquivalente Leistungsnachweise. 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

i.d.R. jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Durch das Studium authentischer Fachtexte werden die Studierenden befähigt, 
ein breites Spektrum an anspruchsvollen Texten aus dem Bereich der 
Ingenieurwissenschaften (z.B. Lehrbuchtexte, wissenschaftliche 
Zeitschriftenartikel, technische Beschreibungen, Be-richte und Anleitungen) 
inhaltlich zu erschließen sowie deren explizite und implizite Bedeutung zu 
erfassen.  
Die Studierenden lernen außerdem, längeren Redebeiträgen, Fachvorträgen und 
fachbezogenen Diskussionen zu ingenieurwissenschaftlichen Themen und 
Fragestellungen zielgerichtet zu folgen und sie entsprechend den kommunikativen 
Anforderungen zu rezipieren. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Übung 4 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Regelmäßige Teilnahme an den Lehrveranstaltungen (mindestens 75 % - 
Nachweis wird durch Teilnahmelisten geführt). Prüfungsvorleistungen können 
sein: berufs- und studienbezogene Schriftstücke und Gespräche, Lektüre 
fachbezogener Literatur, Fallstudien, Präsentationen. Die genaue 
Prüfungsvorleistung wird spätestens in der zweiten Semesterwoche durch die 
Lehrkraft bekannt gegeben. 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Entwerfen von Antrieben 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Design of Drive Systems 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Getriebetechnik und Antriebstechnik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse entsprechend des Moduls "Antriebstechnik" 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden werden befähigt, mechanische und elektromechanische 
Antriebsstränge für Maschinen und Fahrzeuge zu gestalten und zu 
dimensionieren. Sie sind in der Lage, moderne Entwicklungsmethoden auf 
Problemstellungen anzuwenden und Konzepte zu entwerfen, zu berechnen und 
zu vergleichen. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Projektveranstaltung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Zwei konstruktive Entwürfe 
Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Fehlerdiagnose und Fehlertoleranz in technischen Systemen 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Fault Diagnosis and Fault Tolerance in Technical Systems 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IAT/Regelungstechnik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Grundkenntnisse der mathematischen Beschreibung dynamischer Systeme, der 
Analyse dynamischer Systeme und der Regelungstechnik, wie sie z.B. in den 
folgenden B.Sc. Modulen an der Universität Rostock vermittelt werden: 
- Grundlagen der Regelungstechnik 
- Modellbasierte Automation 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Ziel ist es, anspruchsvolle Anwendungen von Regelungs- und 
Optimierungstheorie im Bereich der Fehlerdiagnose und der Fehlertoleranz 
technischer Systeme detailliert kennen zu lernen. Die Studenten sollen hierzu ein 
Verständnis für die speziellen Randbedingungen und Funktionsweisen entwickeln. 
Weiterhin soll vermittelt werden, welche weiteren Aufgaben und Probleme neben 
der bekannten Theorie zu bearbeiten sind. Die Studenten sollen weiter in der 
Lage sein, die Methoden der Fehlerdiagnose und fehlertoleranten Regelung in 
den ausgewähten Bereichen maritime Systeme und Automobilelektronik gezielt 
anzuwenden und wirtschaftlich zu bewerten. 
Anwenden von Methoden der daten- und modellgestützten Fehlerdiagnose, 
Analyse von technischen Systemen, Parameterschätzung, Residuengenerierung, 
Residuenauswertung, Synthese fehlertoleranter Systeme 
Selbst- und Sozialkompetenz: 
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Allgemeine Lern- und 
Arbeitstechniken, Selbstorganisation, Projektorganisation und –durchführung, 
Kooperation und Teamfähigkeit, Präsentieren und Kommunizieren, Fachdiskurs in 
Englisch, Fachübergreifendes Denken 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Praktikumsveranstaltung 1 SWS 
Gesamt 5 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
 oder 
 Klausur (90 Minuten) 
  

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Gerätetechnik 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Appliance Technology 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/Institut für Gerätesysteme und Schaltungstechnik (IGS) 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Bachelorstudiengang - grundlagenorientiert 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Fach- und Methodenkompetenz: 
Der Student wird in die Lage versetzt, Geräte zu konzipieren und markt-
/anwendungsgerecht zu konstruieren. Außerdem lernen die Studenten, Interface-
Schaltungen zu entwerfen und zu dimensionieren sowie diese Schaltungen durch 
Kontroller und PC via USB anzusteuern. Die Studenten präsentieren die 
Ergebnisse eigener Projekte oder Recherchen in einem Vortrag. 
Selbst- und Sozialkompetenz: 
- Präsentieren und Kommunizieren 
- Fachübergreifendes Denken 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 4 SWS 
Seminar 1 SWS 
Praktikumsveranstaltung 1 SWS 
Gesamt 6 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Präsentation 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) 
 oder 
 mündliche Prüfung (30 Minuten) 
  

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Hydraulik und Pneumatik 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Hydraulic and Pneumatics 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Fluidtechnik/Mikrofluidtechnik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse entsprechend der Module "Technische Mechanik 1-3", "Grundlagen 
der Strömungsmechanik". 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Durch Abschluss des Moduls erlangen die Studierenden die theoretischen 
Grundlagen der Fluidtechnik (Hydraulik und Pneumatik) und werden befähigt 
fluidtechnische Baugruppen zu dimensionieren. Durch praktische Übungen 
erlangen sie die Fähigkeit, hydraulischer Kreisläufe darzustellen und zu 
untersuchen. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 1 SWS 
Praktikumsveranstaltung 1 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Versuchsprotokolle 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
 oder 
 Klausur (90 Minuten) 
  

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Intelligente Prozessinformationsverarbeitung 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Intelligent Process Information Technologies 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IAT/Prozeßmeßtechnik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

Modul Grundlagen der Automatisierung 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Anwendung und Analyse: 
Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung, Instrumentale Kompetenzen, 
Systemische Kompetenzen,  
Selbst- und Sozialkompetenz: 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Allgemeine Lern- und 
Arbeitstechniken, Selbstorganisation, Präsentieren und Kommunizieren, 
Fachübergreifendes Denken 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Seminar 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) 
 oder 
 mündliche Prüfung (30 Minuten) 
  

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Interface-Elektronik und Schaltkreisentwurf 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Interface-Electronics and Integrated Circuit Design 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IGS/Elektrische Bauelemente und Schaltungstechnik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - spezialisierend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Grundkenntnisse der Elektrotechnikund mikroelektronischer Schaltungstechnik, 
vertiefte Kenntnisse elektronischer Bauelemente und analoger Schaltungstechnik 

 

Dauer des Moduls 2 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Semester (Beginn) 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

- Erwerb von Kenntnissen des Entwurfs sicherer störfester 
Signalerfassungsschaltungen für Interfaces und serielle Bussysteme - Erwerb von 
Fähigkeiten zum Entwurf integrierter Schaltungen, besonders von analogen 
integrierten Schaltungen von Schaltungskonzepten zur Informationskopplung - 
Erwerb von Kenntnissen zur Entwicklung von Forschungspotential auf den 
Gebieten integrierte Analogschaltungstechnik sowie Interfaces für Sensor- und 
Kommunikationssysteme 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 3 SWS 
Übung 3 SWS 
Gesamt 6 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

1. Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) 
2. Prüfungsleistung: Projektarbeit 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Konstruktionsmethodik 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Engineering Design 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Konstruktionstechnik/CAD 
Sprache  
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse entsprechend der Module "Konstruktionslehre 1: Technische 
Darstellungslehre", "Konstruktionslehre 2: Technische Gestaltungslehre", 
"Konstrutkionslehre 3: Maschinenelemente". 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden lernen die Methoden der systematischen Produktentwicklung 
kennen. Sie wenden die entprechenden Richtlinien und Verfahren des Qualitäts- 
und Projektmanagements auf die Prozesse der Produktentwicklung an. Als 
Grundlage dienen die Richtlinien des VDI zur Gestaltung des konstruktiven 
Entwicklungsprozesses. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 1 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 3 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

konstruktive Entwürfe und Projektunterlagen 
Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (60 Minuten) 
  

 

Modulnummer 1550140 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Leichtbaukonstruktion 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Lightweight Design 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Konstruktionstechnik/Leichtbau 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse entsprechend des Moduls "Grundlagen des Leichtbaus". 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden lernen durch dieses Modul die Methoden des Leichtbaus und 
Leichtbauweisen, insbesondere die Berechnung von Leichtbau-Strukturen, 
kennen. Darüber hinaus erweitern und vertiefen die Studierenden grundlegende 
konstruktionstechnische Kenntnisse und Fertigkeiten. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (60 Minuten) 
  

 

Modulnummer 1550220 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Leistungshalbleiter 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Power Semiconductors 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IEE/Leistungselektronik und Elektrische Antriebe 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - spezialisierend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Leistungselektronik 1 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Anwendung: 
Auslegungsgrundsätze von IGBT und Dioden, Messtechnik an 
Leistungshalbleitern 
Analyse: 
Dynamisches Verhalten von Leistungshalbleitern 
Beurteilung: 
Ansteuerschaltung, Potential neuer Leistungshalbleiter 
Selbst- und Sozialkompetenz: 
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Allgemeine Lern- und 
Arbeitstechniken, Selbstorganisation, Kooperation und Teamfähigkeit 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 3 SWS 
Übung 1 SWS 
Praktikumsveranstaltung 1 SWS 
Gesamt 5 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Bestehen aller Praktikumsversuche 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
  

 

Modulnummer 1350500 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Management von Entwicklungsteams und Projekten 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Management of Research & Development Teams and Projects 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Strömungsmaschinen 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden erlangen Kenntnis von den Erfolgsfaktoren für neue Produkte 
und von Innovations- und Produktentwicklungsprozessen. Sie werden befähigt, 
die Aufbauorganisation eines FuE-Bereiches zu entwickeln. Die Studierenden 
werden befähigt einen Businessplanes zu erstellen und lernen die dafür 
notwendigen Methoden kennen. Weiterhin lernen die Studierenden die Methoden 
des Projektmanagements zu nutzen und Methoden der verschiedenen Arten von 
Schutzrechten einzusetzen. Sie werden sensibilisiert für interkulturelle Aspekte in 
Forschung und Entwicklung. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 
Übung in Gruppen. 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Präsentation 
(Präsentation der Ergebnisse der Teamarbeit in den Übungen) 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) 
  

 

Modulnummer 1500690 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Maritime Sensorik 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Maritime Sensors 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IAE/Technische Elektronik und Sensorik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - spezialisierend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Fachkompetenz 
- Wissensverbreiterung und Wissensvertiefung auf dem Gebiet der maritimen 
Sensorik und biologischen Messtechnik, Analyse und Beurteilung von 
Strömungsmesstechniken sowie pH-Wert-, Leitfähigkeits- und Sauerstoff -
Sensorik  
- Analyse und Entwurf autonomer Messsystem und eventgesteuerte Messsysteme  
Selbst-/ Sozialkompetenz 
- Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
- Allgemeine Lern- und Arbeitstechniken, Selbstorganisation 
- Projektorganisation und –durchführung 
- Präsentieren und Kommunizieren 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 3 SWS 
Übung 1 SWS 
Praktikumsveranstaltung 1 SWS 
Gesamt 5 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
 oder 
 Klausur (60 Minuten) 
 oder 
 Projektarbeit 
  

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
 

Modulnummer 1351040 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Masterarbeit Mechatronik 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Master Thesis Mechatronics 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

30 
900 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/LFE Maschinenbau 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - spezialisierend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

Vor Anmeldung der Masterarbeit müssen mindestens 84 Leistungspunkte 
erworben worden sein, inklusive des Moduls "Studienarbeit Mechatronik“. 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Semester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden weisen nach, dass sie fähig sind, innerhalb einer vorgegebenen 
Frist eine bestimmte Aufgabe im Bereich der Mechatronik unter Anleitung 
selbständig und erfolgreich zu bearbeiten und wissenschaftlich begründet 
theoretische und praktische Kenntnisse zur Lösung eines Problems beitragen 
können. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Konsultation 0,5 SWS 
Gesamt 0,5 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

1. Prüfungsleistung: Abschlussarbeit (20 Wochen) 
2. Prüfungsleistung: Kolloquium (20 Min. Präsentation und 20 Min. Disputation) 
  

 

Modulnummer 1551320 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Mikrofluidik 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Microfluidics 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Fluidtechnik/Mikrofluidtechnik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden werden befähigt, geeignete Komponenten der Mikrofluidtechnik 
für unterschiedliche Anwendungen auszuwählen. Die Studierenden erwerben 
zudem Grundlagenwissen über Verfahren zur Herstellung, Charakterisierung und 
Modellierung von Mikrofluidsystemen. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Seminar 1 SWS 
Praktikumsveranstaltung 1 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Seminarvortrag und Praktikumsbericht 
Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) 
 oder 
 mündliche Prüfung (30 Minuten) 
  

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
 

Modulnummer 1550370 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Mikrotechnologie - Aktoren und Sensoren 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Micro Technology - Actuators and Sensors 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IGS/Mikro- und Nanotechnik elektronischer Systeme 
Sprache Deutsch, Englisch 

 Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

Grundkenntnisse in Halbleitertechnologie 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Grundkenntnisse der Mikrotechnologie und Mikrosysteme 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Der Student wird in die Lage versetzt, mikro-technologische Prozesse zu 
verstehen und aktiv an Hand praktischer Aufgaben selbständig experimentell 
umzusetzen. 
Verständnis: 
Mikrotechnologie, Wirkungsweise von Sensoren und Aktoren 
Anwendung: 
Arbeit im Reinraum, Konstruktion v. Mikrokomp. 
Synthese: 
Technologieentwicklung 
Selbst- und Sozialkompetenz 
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Allgemeine Lern- und 
Arbeitstechniken, Selbstorganisation, Projektorganisation und –durchführung, 
Kooperation und Teamfähigkeit, Fachübergreifendes Denken 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Projektveranstaltung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

erfolgreiche Durchführung und Verteidigung (15 Minuten Vortrag) eines Projektes 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

1. Prüfungsleistung: Klausur (60 Minuten) 
2. Prüfungsleistung: Referat/Präsentation (30 Minuten/mit anschließender 

wissenschaftlicher Diskussion) 
  

 

Modulnummer 1351060 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Modeling and Simulation of Mechatronic Systems 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Modeling and Simulation of Mechatronic Systems 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IGS/Mikro- und Nanotechnik elektronischer Systeme 
Sprache Englisch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - spezialisierend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Die Teilnehmer sind dazu aufgefordert, die für diese Vorlesung wichtigen Themen 
aus der Mathematik präsent zu haben. Dies sind die lineare Algebra und die 
(partiellen) Differentialgleichungen. 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Wissenserweiterung und -vertiefung in Bereichen der  
- Modellierungs- und numerische Simulationstechniken 
- Einsatz von Simulationswerkzeugen 
Kompetenzen:  
- Numerische Lösung partieller Differentialgleichungen, Finite Elemente 
Methode, Finite Differenzen Methode, Methode der gewichteten Residuen 
- Beherrschung industrierelevanter Softwarewerkzeugen zur Simulation 
komplexer System-Modelle, zum Einsatz kommen beispielsweise ANSYS, 
Simplorer, Maxwell 
Selbst- und Sozialkompetenz:  
- Konsistenzprüfung von Simulationsergebnissen 
- Projektpräsentation und Verteidigung 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 1 SWS 
Projektveranstaltung 1 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Erfolgreiche Abgabe und Verteidigung des Simulationsprojekts 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (150 Minuten) 
  

 

Modulnummer 1351320 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Modellierung und Simulation von Abgasnachbehandlungskomponenten 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Modeling and Simulation of Exhaust Aftertreatment Components 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Kolbenmaschinen/Verbrennungsmotoren 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse entsprechend der Module "Thermodynamik 1", "Stoff- und 
Wärmeübertragung", "Strömungsmechanik". 
Kenntnisse der Chemie, Matlab 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden werden befähigt, selbstständig Modelle zur Beschreibung von 
Abgasnachbehandlungssystemen zu erstellen und diese unter Matlab/Simulink 
numerisch umzusetzen. Dabei werden gekoppelte Prozesse aus Thermodynamik, 
Stoff- und Energieübertragung, Strömungsmechanik und chemischen Reaktionen 
berücksichtigt. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 1 SWS 
Praktikumsveranstaltung 1 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
  

 

Modulnummer 1550800 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Moderne Methoden der Regelungstechnik 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Advanced Control 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IAT/Regelungstechnik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Grundkenntnisse der mathematischen Beschreibung dynamischer Systeme, der 
Analyse dynamischer Systeme und der Regelungstechnik, wie sie z.B. in den 
folgenden B.Sc. Modulen an der Universität Rostock vermittelt werden: 
- Grundlagen der Regelungstechnik 
- Modellbasierte Automation 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Der Studierende kennt die relevanten Methoden zur Analyse und Synthese 
linearer und nichtlinearer dynamischer Systeme und ist in der Lage diese in der 
Praxis anzuwenden, kann Regler für lineare und nichtlineare dynamische 
Systeme entwerfen und validieren, kennt und versteht die Grundbegriffe wichtiger 
Konzepte der Regelungstechnik, insbesondere der nichtlinearen, optimalen und 
robusten Regelungstechnik. 
Anwenden optimaler Regelungen und modellprädiktiver Regelungen 
Analyse von Mehrgrößensystemen, nichtlineare Regelungen, 
Prozessidentifikation,adaptive Regelungen,robuste Regelung 
Synthese digitaler Regelungen 
Selbst- und Sozialkompetenz: 
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Allgemeine Lern- und 
Arbeitstechniken, Selbstorganisation, Projektorganisation und –durchführung, 
Kooperation und Teamfähigkeit, Präsentieren und Kommunizieren, Fachdiskurs in 
Englisch, Fachübergreifendes Denken 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Praktikumsveranstaltung 1 SWS 
Gesamt 5 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) 
 oder 
 mündliche Prüfung (30 Minuten) 
  

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
 

Modulnummer 1351070 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Motorthermodynamik 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Engine Thermodynamics 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Technische Thermodynamik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse entsprechend der Module "Technische Thermodynamik 1", 
"Technische Thermodynamik 2", "Wärme- und Stoffübertragung". 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden erlangen Erkenntnisse der thermodynamischen und 
reaktionskinetischer Prozesse im Verbrennungsmotor. Sie werden befähigt den 
motorischen Innenprozess zu modellieren, typische motorische Parameter zu 
bestimmen, die durch die Prozesse entstehenden Emissionen zu berechnen und 
Prozesse in Abgaskatalysatoren zu simulieren. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
  

 

Modulnummer 1550590 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Nichtlineare Regelungssysteme 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Nonlinear Control Systems 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Mechatronik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse entsprechend des Moduls "Regelungssysteme im Zustandsraum". 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden werden befähigt, moderne regelungstechnische Methoden für 
nichtlineare zeitinvariante Systeme auf technische Problemstellungen 
anzuwenden: 
- Kenntnisse der wichtigsten Phänomene bei nichtlinearen Systemen 
- Kenntnisse zur Analyse der Stabilitätseigenschaften 
- Kenntnisse der modernen modellbasierten Entwurfsmethoden für nichtlineare 
Zustandsrückführungen 
- Kenntnisse zum Entwurf von Beobachtern zur Zustands- und 
Parameterschätzung 
- Fähigkeit, hierzu gängige Softwarewerkzeuge (Matlab/Simulink/dSpace) 
einzusetzen. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 3 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 5 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Übungsaufgaben 
(Erfolgreiche Durchführung der Rechenübungen) 

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Optimierungsmethoden in der Mechatronik 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Optimization Methods in Mechatronics 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Mechatronik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden werden befähigt, Optimierungsmethoden zur 
Parameteridentifikation und zum Entwurf optimaler Steuerungen und Regelungen 
auf mechatronische Problemstellungen anzuwenden: 
- Kenntnisse zur Parameteroptimierung ohne / mit Gleichungs- und Ungleichungs-
Nebenbedingungen 
- Kenntnisse zur dynamischen Optimierung nach Bellman 
- Kenntnisse zum modellbasierten Entwurf von Optimalsteuerungen und 
Optimalregelungen 
- Kenntnisse der wichtigsten numerischen Methoden 
- Fähigkeit, hierzu gängige Softwarewerkzeuge (Matlab/Simulink) einzusetzen. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Übungsaufgaben 
(Erfolgreiche Durchführung der Rechenübungen) 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) 
  

 

Modulnummer 1550440 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Projektseminar Leistungselektronik 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Project Seminar Power Electronics 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IEE/Leistungselektronik und Elektrische Antriebe 
Sprache Deutsch, Englisch 

 Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Grundlagen der Leistungselektronik 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Anwendung: 
Auslegungsgleichungen für leistungselektronische Schaltungen, Messtechnik an 
leistungselektronischen Schaltungen 
Analyse:  
Funktionsweise von Stromrichterschaltungen 
Synthese: 
Schaltpläne für leistungselektronische Schaltungen 
Selbst- und Sozialkompetenz 
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Allgemeine Lern- und 
Arbeitstechniken, Selbstorganisation, Projektorganisation und –durchführung, 
Kooperation und Teamfähigkeit, Präsentieren und Kommunizieren 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 1 SWS 
Seminar 2 SWS 
Gesamt 3 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

1. Prüfungsleistung: Bericht/Dokumentation (zur durchgeführten Projektarbeit 
ca. 5-10 Seiten) 

2. Prüfungsleistung: Referat/Präsentation (der durchgeführten Projektarbeit 20 
Minuten) 

  
 

Modulnummer 1351150 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Prozessautomation und Robotik 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Process Automation and Robotics 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IAT/Automatisierungstechnik / Life Science Automation 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

Modul Grundlagen der Automatisierung 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Anwendung und Analyse:  
Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung, Instrumentale Kompetenzen, 
Kommunikative Kompetenzen 
Selbst- und Sozialkompetenz:  
Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Allgemeine Lern- und 
Arbeitstechniken, Selbstorganisation, Fachübergreifendes Denken 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 3 SWS 
Seminar 2 SWS 
Gesamt 5 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

erfolgreiches Absolvieren von 6 Seminaraufgaben 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) 
 oder 
 mündliche Prüfung (30 Minuten) 
  

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Qualitätsmanagement 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Quality Management 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Fertigungstechnik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Das Modul qualifiziert die Studierenden für eine zukünftige Tätigkeit in den 
verschiedensten Bereichen der Qualitätssicherung. Dazu erlernen die 
Studierenden die Grundlagen des Qualitätswesens in den 
Ingenieurwissenschaften für Industrie, Forschung und Führung. Sie werden 
befähigt Prüfverfahren durchzuführen und Statistische Methoden der 
Qualitätssicherung anzuwenden. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (60 Minuten) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Regelungsorientierte Modellbildung in der Mechatronik 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Control-Oriented Modeling in Mechatronics 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Mechatronik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden werden befähigt, moderne physikalische und experimentelle 
Modellbildungsmethoden auf mechatronische Problemstellungen anzuwenden: 
- Kenntnisse von Methoden zur theoretischen Modellierung technischer Systeme, 
- Kenntnisse zur Beschreibung verteilt-parametrischer Systeme, 
- Kenntnisse zur Modellierung mechanischer Systeme als elastisches MKS, 
- Kenntnisse von Ansätzen zur Modellvereinfachung, 
- Kenntnisse zur Ermittlung nichtparametrischer Systemmodelle, 
- Kenntnisse von Methoden zur LS-Parameterschätzung sowie ableitungsfreier 
Optimierungsverfahren, 
- Fähigkeit, hierzu gängige Softwarewerkzeuge (Matlab/Simulink/dSpace) 
einzusetzen. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

Übungsaufgaben 
(Erfolgreiche Durchführung der Rechnerübungen/Laborpraktika) 

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: Klausur (90 Minuten) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Renewable Energy Sources 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Renewable Energy Sources 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IEE/Elektrische Energieversorgung 
Sprache Englisch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - grundlagenorientiert 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Grundlagen der Elektrischen Energietechnik 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

- Fähigkeit, für die Einsatzbedingungen passenden regenerative Energiequellen 
auszuwählen - Fähigkeit, überschlägige Dimensionierungen regenerativer 
Energiequellen zur Stromerzeugung vorzunehmen 
Verständnis: 
Verständnis grundlegender Probleme der Energieversorgung 
Anwendung: 
Kenntnis der physikalischen und technischen Grundlagen zur Nutzung 
regenerativer Energien 
Analyse: 
Aufbau, Auslegung und Wirkungsweise von Anlagen zur Nutzung der Sonnen- 
und Windenergie 
Selbst- und Sozialkompetenz 
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Allgemeine Lern- und 
Arbeitstechniken, Selbstorganisation, Kooperation und Teamfähigkeit, 
Fachdiskurs in Englisch 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 3 SWS 
Übung 1 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Steuerung und Regelung von Verbrennungsmotoren 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Control and Regulation of Combustion Engines 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Kolbenmaschinen/Verbrennungsmotoren 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse entsprechend des Moduls "Verbrennungsmotoren 1" 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden erlangen Kenntnisse über die elektronische Steuerung von 
Verbrennungsmotoren und den Umgang mit realen Steuergeräten. Dadurch 
werden sie befähigt die Steuerung von Motoren zu verstehen und die Motordaten 
auszuwerten. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Praktikumsveranstaltung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Studienarbeit Mechatronik 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Student Research Project Mechatronics 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

18 
540 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/LFE Maschinenbau 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - spezialisierend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Semester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden weisen nach, dass sie fähig sind, innerhalb einer vorgegebenen 
Frist im Bereich der Mechatronik eine bestimmte Aufgabe unter Anleitung 
selbständig und erfolgreich zu bearbeiten und wissenschaftlich begründet 
theoretische und praktische Kenntnisse zur Lösung eines Problems beitragen 
können. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Konsultation 0,5 SWS 
Gesamt 0,5 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

1. Prüfungsleistung: Bericht/Dokumentation (450 Stunden) 
 Notengewichtung: 75 %  
2. Prüfungsleistung: Kolloquium (15 Minunten Präsentation und 15 Minunten 

Disputation) 
 Notengewichtung: 25 %  
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Technische Schwingungslehre 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Theory of Vibrations 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Technische Mechanik/Dynamik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse entsprechend den Modulen "Technische Mechanik 1: Statik", 
"Technische Mechanik 2: Festigkeitslehre", "Technische Mechanik 3: Dynamik", 
"Maschinendynamik". 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden werden befähigt, für die Analyse von Schwingungen in 
Maschinen und Fahrzeugen aufgabenspezifische Berechnungsmodelle zu 
erstellen, Schwingungsphänomene physikalisch zu interpretieren und die 
dynamischen Parameter experimentell zu ermitteln. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
 oder 
 Klausur (120 Minuten) 
  

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
 

Modulnummer 1550060 

Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Mechatronik 
Anlage 2: Modulübersicht und Modulbeschreibungen

61



Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Verteilte eingebettete Systeme 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Network Embedded Systems 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/IMD/Prozessrechentechnik 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Sommersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Wiedergabe, Verständnis, Anwendung und Analyse: 
Eingebettete Prozessoren, Drahtlose Funktechnologien, Sensornetzwerke (SNW), 
Lokalisierung und Routing in Ad-hoc und Sensornetzwerken, Internet der Dinge 
Selbst- und Sozialkompetenz:  
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Allgemeine Lern- und 
Arbeitstechniken, Selbstorganisation, Projektorganisation und –durchführung, 
Kooperation und Teamfähigkeit, Präsentieren und Kommunizieren 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

1. Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
2. Prüfungsleistung: Referat/Präsentation (30 Minuten) 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Windturbinen und alternative Energiequellen 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Wind Turbines and Renewables 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich MSF/Strömungsmaschinen 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

Kenntnisse entsprechend des Moduls "Grundlagen der Strömungsmaschinen und 
Windturbinen". 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Die Studierenden erlangen Kenntnisse zum Aufbau und zum Entwurf von 
Windturbinen und von Anlagen zur Nutzung alternativer Energiequellen. Sie 
werden befähigt den strömungstechnischen Entwurf und die Optimierung der 
Rotoren von Windkraftanlagen durchzuführen und die relevanten 
strömungsmechanischen Grundlagen anzuwenden (z.B. Helmholtzzsche 
Wirbelsätze, Gesetz von Biot und Savart). . Die Studierenden werden befähigt, die 
Fluid-Struktur-Wechselwirkungen an Windkraftanlagen und die Auswirkungen der 
Rotorblattdeformationen zu bewerten. Im Teil Anlagen zur Nutzung alternativer 
Energiequellen lernen die Studierenden die Einsatzmöglichkeiten und Grenzen 
der verschiedenen alternativen Energiequellen und deren anlagentechnische 
Umsetzung kennen. 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Übung 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 
Übung in Gruppen 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
 oder 
 Klausur (90 Minuten) 
  

Bekanntgabe spätestens in der zweiten Vorlesungswoche. 
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Kategorie Inhalt 
Modulbezeichnung  Zuverlässigkeit und Testbarkeit elektronischer Systeme 
Modulbezeichnung 
(englisch) 

Reliability and Testability of Electronic Systems 

Leistungspunkte und 
Gesamtarbeitsaufwand 

6 
180 Stunden 

Modulverantwortlich IEF/Dekanat 
Sprache Deutsch 
 

Modulniveau  Masterstudiengang - weiterführend 
Zwingende 
Teilnahmevoraussetzung 

keine 

Empfohlene 
Teilnahmevoraussetzung 

grundlegende Kenntnisse der Mathematik, Elektrotechnik und Gerätetechnik 

 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Termin/Angebotsturnus des 
Moduls 

jedes Wintersemester 

 

Lern- und Qualifikationsziele 
(Kompetenzen) 

Kennenlernen von Verteilungsfunktionen, Berechnung von 
Ausfallwahrscheinlichkeiten, Anwendung von Methoden der Fehleranalyse, 
Einführung in die Fehlererkennung elektronischer Schaltungen, Einführung in die 
In-Circuit- und Funktionstestverfahren, Berechnung von Testwörtern, Vorstellen 
von Prüfautomaten, Einführung in Qualitätssicherungssysteme 
Verständnis:  
Qualitätssicherungssysteme, Fehlererkennung, Fehlererkennungsverfahren 
Anwendung:  
Verteilungsfunktionen, Fehleranalyse, Berechnung Testwörter 
Analyse:  
Ausfallwahrscheinlichkeiten 
Selbst- und Sozialkompetenz: 
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Allgemeine Lern- und 
Arbeitstechniken, Selbstorganisation, Fachübergreifendes Denken 

 

Lehrzeit in SWS differenziert 
nach Form der 
Lehrveranstaltung 

 

Vorlesung 2 SWS 
Seminar 2 SWS 
Gesamt 4 SWS 

 

Ggf. 
(Prüfungs)Vorleistungen 
(Art, Umfang) 

keine 

Prüfungsleistungen/ 
Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen 
Modulabschluss (Art, 
Umfang) 

Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 Minuten) 
  

 

Modulnummer 1350480 
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DIPLOMA SUPPLEMENT 
Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelt. Das Diploma Supplement 
soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationale Transparenz und angemessene akademische und berufliche Anerkennung von 
Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) verbessern. Das Diploma Supplement beschreibt Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, 
Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeichneten Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Die 
Originalurkunde muss diesem Diploma Supplement beigefügt werden. Das Diploma Supplement sollte frei sein von jeglichen Werturteilen, 
Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben gemacht werden, 
sollte dies durch eine Begründung erläutert werden. 

1. Angaben zum Inhaber/zur Inhaberin der Qualifikation 

1.1 Familienname/1.2 Vorname 
XXX 

 
1.3 Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland 

XXX 
 
1.4 Matrikelnummer oder Code des/der Studierenden 

XXX 

2. Angaben zur Qualifikation 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation (ausgeschrieben, abgekürzt) 
Master of Science – M.Sc. 

 
Bezeichnung des Titels (ausgeschrieben, abgekürzt) 
k. A. 

 
2.2 Hauptstudienfach oder -fächer für die Qualifikation 

Mechatronik 
 
2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat 

Universität Rostock, Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik, Deutschland 
 

Status (Typ/Trägerschaft) 
Universität/staatliche Einrichtung 

 
2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat 

siehe 2.3 
 

Status (Typ/Trägerschaft) 
siehe 2.3 

 
2.5 Im Unterricht/in der Prüfung verwendete Sprache(n) 

Deutsch, (ggf. einzelne Module Englisch) 
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3. Angaben zur Ebene der Qualifikation 

3.1 Ebene der Qualifikation 
Master – Zweiter Hochschulabschluss 

 
3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) 

Zwei Jahre (120 ECTS-Leistungspunkte, Arbeitsaufwand 900 Stunden/Semester) 
 
3.3 Zugangsvoraussetzungen 

− Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss (mind. 180 ECTS-Leistungspunkte) in einem Studiengang der 
Mechatronik oder einer artverwandten Fachrichtungen oder andere gleichwertige Abschlüsse,  

− für Studienbewerberinnen und Studienbewerber, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, Deutschkenntnisse 
mindestens auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens oder äquivalent, 

− für Studienbewerberinnen und Studienbewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, Englischkenntnisse 
auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens oder äquivalent. 

− Nachweis des Erwerbs von mindestens 12 Leistungspunkten auf dem Gebiet der Technischen Mechanik, 
mindestens 18 Leistungspunkten auf dem Gebiet der Mathematik, mindestens 12 Leistungspunkten auf dem 
Gebiet der Grundlagen der Elektrotechnik/Elektronik und mindestens 12 Leistungspunkten auf den Gebieten 
der Mess- und Regelungstechnik. 

4. Angaben zum Inhalt und zu den erzielten Ergebnissen 

4.1 Studienform 
Vollzeit 

 
4.2 Anforderungen des Studiengangs/Qualifikationsprofil der Absolventin/des Absolventen 

Das Programm ist so angelegt, dass Absolventinnen und Absolventen auf der Basis eines vorhergehenden 
Bachelorabschlusses ihr Qualifikationsprofil schärfen. So werden sie in die Lage versetzt, methodisch innovative 
Produkte zu entwickeln, bei denen die Lösung nur durch Integration mechanischer, elektrotechnischer bzw. 
elektronischer und informationsverarbeitender Komponenten erreicht werden kann. Die Gestaltung solcher 
mechatronischen Systeme stellt eine große Herausforderung für Ingenieure dar und setzt ein breites 
Methodenwissen voraus. Die Absolventinnen und Absolventen werden dazu befähigt, die vermittelten Fähigkeiten 
und Kenntnisse anzuwenden und sich im Zuge eines lebenslangen Lernens schnell neue, vertiefende Kenntnisse 
anzueignen. Der erfolgreiche Abschluss ermöglicht einerseits den Einstieg in eine eigenverantwortliche 
erfolgreiche berufliche Tätigkeit im Rahmen der interdisziplinären Schnittmenge von Maschinenbau, Elektrotechnik 
und Informatik. Ein qualifizierter Abschluss ist andererseits Voraussetzung für die Tätigkeit in Führungspositionen 
der Industrie sowie in industriellen und universitären Forschungs- und Entwicklungszentren. Das Studium bereitet 
gezielt auf eine anschließende wissenschaftliche Tätigkeit sowie Promotion vor. 

 
4.3 Einzelheiten zum Studiengang 

Siehe Transcript of Records und Prüfungszeugnis für eine Liste aller Module mit Noten sowie das Thema und die 
Bewertung der Abschlussarbeit. 

 
4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten 

siehe Punkt 8.6 
 
4.5 Gesamtnote 

Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Sie errechnet sich aus dem Mittelwert aller Modulnoten; 
dabei werden die Modulnoten mit den ihnen zugeordneten Leistungspunkten gewichtet. 

 
xxx (Gesamtbewertung) 
xxx (ECTS-Grade) 

5. Angaben zum Status der Qualifikation 
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5.1 Zugang zu weiterführenden Studien 
Der erfolgreiche Abschluss ermöglicht die Zulassung zur Promotion. 

 
5.2 Beruflicher Status 

k. A. 

6. Weitere Angaben 

6.1 Weitere Angaben 
k. A. 
 

6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben 
zur Universität:  www.uni-rostock.de 
zum Studium:  http://www.msf.uni-rostock.de/studium/ 
zu nationalen Institutionen:  siehe Abschnitt 8.8 

7. Zertifizierung 

Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente: 
 
- Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Datum] 
- Prüfungszeugnis vom [Datum] 
- Transkript vom [Datum] 
 
 
 
 
 
Rostock, [Datum] 
 
 
 (Siegel) 

Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
 
 
 
 
 

8. Angaben zum nationalen Hochschulsystem 

Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft über den Grad der 
Qualifikation und den Typ der Institution, die sie vergeben hat 
.
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Integrierte/lange (einstufige) Studiengänge 
Promotion 

 Besondere 
Zulassungsregelungen 
 
 

 
 
 
 

Promotion 
(Dr.) 

 
 

(Dissertation / evtl. 
einschließlich 
strukturiertes 
Promotions-

studium) 

Diplom (FH) Grad [4 Jahre] 

Diplom & M.A. Grad, Zertifikate, zertifizierte Prüfungen  
[4,5 Jahre] 

 
 

Promotion 
(Dr.) 

UNIVERSITÄTEN  
und diesen  

gleichgestellte 
SPEZIALISIERTE 
INSTITUTIONEN 
(Theologische und 

Pädagogische Hochschulen) 
 

[Promotion] 
 
 

 
 

 
 

FACHHOCHSCHULEN 
(FH) 

 
KUNST- UND MUSIK-

HOCHSCHULEN 
 

[Promotion teilweise 
möglich] 

 

Diplom & Magister Artium (M.A.) Grad [4-5 Jahre]  

Staatsprüfung [3-6,5 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M./M.Ed.) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B./B.Ed.) 

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus./M.Ed.) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus./B.Ed.) 

[3-4 Jahre] 

Besondere 
Zulassungsregelungen 
  
 

Besondere 
Zulassungsregelungen 
 

Besondere 
Zulassungsregelungen 

Studiengänge und  
Abschlüsse  

Erster Abschluss 
Zweiter Abschluss 

Besondere 
Zulassungsregelungen 
  

8. INFORMATIONEN ZUM HOCHSCHULSYSTEM IN DEUTSCHLAND1 
 

8.1 Die unterschiedlichen Hochschulen und ihr institutioneller Status 
Die Hochschulausbildung wird in Deutschland von drei Arten von Hochschulen 
angeboten.2 
- Universitäten, einschließlich verschiedener spezialisierter Institutionen, bieten das 
gesamte Spektrum akademischer Disziplinen an. Traditionell liegt der Schwerpunkt an 
deutschen Universitäten besonders auf der Grundlagenforschung, so dass das 
fortgeschrittene Studium vor allem theoretisch ausgerichtet und forschungsorientiert 
ist. 
- Fachhochschulen konzentrieren ihre Studienangebote auf 
ingenieurwissenschaftliche und technische Fächer, wirtschaftswissenschaftliche 
Fächer, Sozialarbeit und Design. Der Auftrag von angewandter Forschung und 
Entwicklung impliziert einen klaren praxisorientierten Ansatz und eine berufsbezogene 
Ausrichtung des Studiums, was häufig integrierte und begleitete Praktika in Industrie, 
Unternehmen oder anderen einschlägigen Einrichtungen einschließt. 
- Kunst- und Musikhochschulen bieten Studiengänge für künstlerische Tätigkeiten an, 
in Bildender Kunst, Schauspiel und Musik, in den Bereichen Regie, Produktion und 
Drehbuch für Theater, Film und andere Medien sowie in den Bereichen Design, 
Architektur, Medien und Kommunikation. 
Hochschulen sind entweder staatliche oder staatlich anerkannte Institutionen. Sowohl 
in ihrem Handeln einschließlich der Planung von Studiengängen als auch in der 
Festsetzung und Zuerkennung von Studienabschlüssen unterliegen sie der 
Hochschulgesetzgebung. 
8.2 Studiengänge und -abschlüsse 
In allen drei Hochschultypen wurden die Studiengänge traditionell als integrierte 
„lange“ (einstufige) Studiengänge angeboten, die entweder zum Diplom oder zum 
Magister Artium führen oder mit einer Staatsprüfung abschließen. 

Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird das einstufige Studiensystem 
sukzessive durch ein zweistufiges ersetzt. Seit 1998 besteht die Möglichkeit, 
parallel zu oder anstelle von traditionellen Studiengängen gestufte Studiengänge 
(Bachelor und Master) anzubieten. Dies soll den Studierenden mehr 
Wahlmöglichkeiten und Flexibilität beim Planen und Verfolgen ihrer Lernziele 
bieten, sowie Studiengänge international kompatibler machen. 
Die Abschlüsse des deutschen Hochschulsystems einschließlich ihrer Zuordnung 
zu den Qualifikationsstufen sowie die damit einhergehenden Qualifikationsziele 
und Kompetenzen der Absolventen sind im Qualifikationsrahmen für deutsche 
Hochschulabschlüsse3 beschrieben. 
Einzelheiten s. Abschnitte 8.4.1, 8.4.2 bzw. 8.4.3. 
Tab. 1 gibt eine zusammenfassende Übersicht. 
8.3 Anerkennung/Akkreditierung von Studiengängen und Abschlüssen 
Um die Qualität und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen sicher zu stellen, 
müssen sich sowohl die Organisation und Struktur von Studiengängen als auch 
die grundsätzlichen Anforderungen an Studienabschlüsse an den Prinzipien und 
Regelungen der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) 
orientieren4. Seit 1999 existiert ein bundesweites Akkreditierungssystem für 
Studiengänge unter der Aufsicht des Akkreditierungsrates, nach dem alle neu 
eingeführten Studiengänge akkreditiert werden. Akkreditierte Studiengänge sind 
berechtigt, das Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates zu führen5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 1: Institutionen, Studiengänge und Abschlüsse im Deutschen Hochschulsystem 
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8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge 
Die folgenden Studiengänge können von allen drei Hochschultypen angeboten 
werden. Bachelor- und Masterstudiengänge können nacheinander, an 
unterschiedlichen Hochschulen, an unterschiedlichen Hochschultypen und mit Phasen 
der Erwerbstätigkeit zwischen der ersten und der zweiten Qualifikationsstufe studiert 
werden. Bei der Planung werden Module und das Europäische System zur 
Akkumulation und Transfer von Kreditpunkten (ECTS) verwendet, wobei einem 
Semester 30 Kreditpunkte entsprechen. 

8.4.1 Bachelor 
In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche Grundlagen, 
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt. Der 
Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4 Jahren vergeben. 
Zum Bachelorstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit.  
Studiengänge, die mit dem Bachelor abgeschlossen werden, müssen gemäß dem 
Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland akkreditiert werden.6  

Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bachelor) schließen mit den Graden 
Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), 
Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of Fine Arts (B.F.A.), Bachelor of Music (B.Mus.) 
oder Bachelor of Education (B.Ed.) ab. 

8.4.2 Master 
Der Master ist der zweite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 Jahren. 
Masterstudiengänge können nach den Profiltypen „anwendungsorientiert“ und 
„forschungsorientiert“ differenziert werden. Die Hochschulen legen das Profil fest. 
Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, die mit dem Master abgeschlossen werden, müssen gemäß dem 
Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland akkreditiert werden.7 
Studiengänge der zweiten Qualifikationsstufe (Master) schließen mit den Graden 
Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), 
Master of Laws (LL.M.), Master of Fine Arts (M.F.A.), Master of Music (M.Mus.) oder 
Master of Education (M.Ed.) ab. 
Weiterbildende Masterstudiengänge, können andere Bezeichnungen erhalten (z.B. 
MBA). 

8.4.3 Integrierte „lange“ einstufige Studiengänge: Diplom, Magister Artium, 
Staatsprüfung 
Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-disziplinär (Diplomabschlüsse und die 
meisten Staatsprüfungen) oder besteht aus einer Kombination von entweder zwei 
Hauptfächern oder einem Haupt- und zwei Nebenfächern (Magister Artium). Das 
Vorstudium (1,5 bis 2 Jahre) dient der breiten Orientierung und dem 
Grundlagenerwerb im jeweiligen Fach. Eine Zwischenprüfung (bzw. Vordiplom) ist 
Voraussetzung für die Zulassung zum Hauptstudium, d.h. zum fortgeschrittenen 
Studium und der Spezialisierung. Voraussetzung für den Abschluss sind die Vorlage 
einer schriftlichen Abschlussarbeit (Dauer bis zu 6 Monaten) und umfangreiche 
schriftliche und mündliche Abschlussprüfungen. Ähnliche Regelungen gelten für die 
Staatsprüfung. Die erworbene Qualifikation entspricht dem Master. 
- Die Regelstudienzeit an Universitäten beträgt bei integrierten Studiengängen 4 bis 5 
Jahre (Diplom, Magister Artium) oder 3 bis 6,5 Jahre (Staatsprüfung). Mit dem Diplom 
werden ingenieur-, natur- und wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge 
abgeschlossen. In den Geisteswissenschaften ist der entsprechende Abschluss in der 
Regel der Magister Artium (M.A.). In den Sozialwissenschaften variiert die Praxis je 
nach Tradition der jeweiligen Hochschule. Juristische, medizinische und 
pharmazeutische Studiengänge schließen mit der Staatsprüfung ab. Dies gilt in 
einigen Ländern auch für Lehramtsstudiengänge. 
Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister Artium und Staatsprüfung) sind akademisch 
gleichwertig. Sie bilden die formale Voraussetzung zur Promotion. Weitere 
Zulassungsvoraussetzungen können von der Hochschule festgelegt werden, s. 
Abschnitt 8.5. 
- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH) beträgt bei integrierten 
Studiengängen 4 Jahre und schließt mit dem Diplom (FH) ab. Fachhochschulen haben 
kein Promotionsrecht; qualifizierte Absolventen können sich für die Zulassung zur 
Promotion an promotionsberechtigten Hochschulen bewerben, s. Abschnitt 8.5. 

- Das Studium an Kunst- und Musikhochschulen ist in seiner Organisation und Struktur 
abhängig vom jeweiligen Fachgebiet und der individuellen Zielsetzung. Neben dem 
Diplom- bzw. Magisterabschluss gibt es bei integrierten Studiengängen Zertifikate und 
zertifizierte Abschlussprüfungen für spezielle Bereiche und berufliche Zwecke. 

8.5 Promotion 
Universitäten sowie gleichgestellte Hochschulen und einige Kunst- und 
Musikhochschulen sind promotionsberechtigt. Formale Voraussetzung für die 
Zulassung zur Promotion ist ein qualifizierter Masterabschluss (Fachhochschulen und 
Universitäten), ein Magisterabschluss, ein Diplom, eine Staatsprüfung oder ein 
äquivalenter ausländischer Abschluss. Besonders qualifizierte Inhaber eines 
Bachelorgrades oder eines Diplom (FH) können ohne einen weiteren 
Studienabschluss im Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens zur Promotion 
zugelassen werden. Die Universitäten bzw. promotionsberechtigten Hochschulen 
regeln sowohl die Zulassung zur Promotion als auch die Art der Eignungsprüfung. 
Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, dass das Promotionsprojekt von 
einem Hochschullehrer als Betreuer angenommen wird. 

8.6 Benotungsskala 
Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 Grade (mit zahlenmäßigen 
Entsprechungen; es können auch Zwischennoten vergeben werden): „Sehr gut“ (1), 
„Gut“ (2), „Befriedigend“ (3), „Ausreichend“ (4), „Nicht ausreichend“ (5). Zum Bestehen 
ist mindestens die Note „Ausreichend“ (4) notwendig. Die Bezeichnung für die Noten 
kann in Einzelfällen und für den Doktorgrad abweichen. Außerdem verwenden 
Hochschulen zum Teil eine ECTS-Benotungsskala. 

8.7 Hochschulzugang 
Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schuljahren ermöglicht den 
Zugang zu allen Studiengängen. Die Fachgebundene Hochschulreife ermöglicht den 
Zugang zu bestimmten Fächern. Das Studium an Fachhochschulen ist auch mit der 
Fachhochschulreife möglich, die in der Regel nach 12 Schuljahren erworben wird. Der 
Zugang zu Kunst- und Musikhochschulen kann auf der Grundlage von anderen bzw. 
zusätzlichen Voraussetzungen zum Nachweis einer besonderen Eignung erfolgen. Die 
Hochschulen können in bestimmten Fällen zusätzliche spezifische 
Zulassungsverfahren durchführen. 

8.8 Informationsquellen in der Bundesrepublik 

-  Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland); Graurheindorfer Str. 157, D-53117 Bonn; Tel.: 
+49(0)228/501-0;  Fax: +49(0)228/501-777 

- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZaB) als deutsche NARIC; 
www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 

- „Dokumentations- und Bildungsinformationsdienst” als deutscher Partner im 
EURYDICE-Netz, für Informationen zum Bildungswesen in Deutschland 
(http://www.kmk.org/dokumentation/zusammenarbeit-aufeuropaeischer-ebene-im-
eurydice-informationsnetz.html; E-Mail: eurydice@kmk.org) 

-  Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, D-53175 Bonn; Fax: 
+49(0)228/887-110; Tel.: +49(0)228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: post@hrk.de 

- „Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz, enthält umfassende 
Informationen zu Hochschulen, Studiengängen etc. (www.hochschulkompass.de) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das Diploma Supplement betreffen. 
Informationsstand 01.07.2010. 
2 Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in einigen Bundesländern. Sie bieten 
Studiengänge in enger Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen an. Studierende erhalten einen 
offiziellen Abschluss und machen eine Ausbildung im Betrieb. Manche Berufsakademien bieten 
Bachelorstudiengänge an, deren Abschlüsse einem Bachelorgrad einer Hochschule gleichgestellt 
werden können, wenn sie von einer deutschen Akkreditierungsagentur akkreditiert sind. 
3 Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 21.04.2005). 
4 Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 
04.02.2010). 
5 „Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ‚Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland’“, in Kraft getreten am 26.02.05, GV. NRW. 2005, Nr. 5, S. 45, in Verbindung mit der 
Vereinbarung der Länder zur Stiftung „Stiftung: Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland“ 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004). 
6 Siehe Fußnote Nr. 5. 
7 Siehe Fußnote Nr. 5. 
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DIPLOMA    SUPPLEMENT  

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to 
provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, 
degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and 
successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgments, 
equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an 
explanation should give the reason why. 

1. Holder of the Qualification 

1.1 Family name/1.2 First name 
XXX 

 
1.3 Date, city, country of birth 

XXX 
 
1.4 Student ID number or code 

XXX 

2. Qualification  

2.1 Name of qualification (full, abbreviated; in original language) 
Master of Science – M.Sc. 

 
Title conferred (full, abbreviated; in original language) 
n. a. 

 
2.2 Main field(s) of study 

Mechatronics 
 
2.3 Institution awarding the qualification (in original language) 

Universität Rostock, Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik, Germany 
 

Status (Type/Control) 
University/State Institution 

 
2.4 Institution administering studies (in original language) 

Universität Rostock, Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik, Germany 
 

Status (Type/Control) 
University/State Institution 

 
2.5 Language(s) of instruction/examination 

German, some modules in English 
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3. Level of the Qualification 

3.1 Level 
Graduate / second degree (2 years), by research with thesis 

 
3.2 Official length of programme 

Two years (120 Credit Points, workload 900 hours/semester) 
 
3.3 Access requirement(s) 

− First academic degree (at least 180 Credit Points) in Mechatronics or a related scientific field of study, 
− For students, who do not speak German natively, proof of knowledge in German corresponding to at least level 

C1 of the Common European Framework of Reference for Languages or equivalent, 
− For students, who do not speak English natively, proof of knowledge in English corresponding to at least level 

B2 of the Common European Framework of Reference for Languages or equivalent, 
− Proof of relevant knowledge in the following fields: At least 12 credit points in the fields of Engineering 

Mechanics, at least 18 credit points in the fields of Mathematics, at least 12 credit points in the fields of 
Fundamentals of Electrical Engineering/Electronics and at least 12 credit points in the fields of Measurement 
Technology and Control Engineering 

4. Contents and Results gained 

4.1 Mode of study 
Full time 

 
4.2 Programme requirements/Qualification profile of the graduate 

The purpose of the M.Sc. program is to allow graduates to strengthen their qualification profile attained during prior 
Bachelor studies. Graduates will be enabled to develop innovative products, which are only possible by integrating 
mechanical, electrotechnical, respectively electronic and information processing components. The development of 
such mechatronic systems is a major challenge for engineers and requires profound methodological skills. 
Graduates are enabled to apply acquired skills and knowledge and, above all, are able to quickly learn new and 
more detailed knowledge in the process of lifelong learning. On the one hand, successful graduation allows them to 
enter the job market as an expert working at the intersection of Mechanical Engineering, Electrical Engineering and 
Computational Engineering. A qualified graduation, on the other hand, enables graduates to take over executive 
functions and management positions in industry as well as to work within scientific projects at industrial and 
university research institutions. The M.Sc. program specifically prepares its students for a scientific career and 
Ph.D. studies. 

 
4.3 Programme details 

See Transcript of Records and certificate of Examination. 
 
4.4 Grading scheme 

For general grading scheme see 8.6 
 
4.5 Overall classification (in original language) 

For the Master examination a final grade is calculated. The overall grade is calculated by averaging the grades of 
all modules. In this averaging process, the specific module grades are weighted with the corresponding Credit 
Points. 

 
xxx (final grade) 
xxx (ECTS-Grade) 

5. Function of the Qualification 

5.1 Access to further studies 
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Entitles for application for master courses/graduate studies including Ph.D. programs. 
 
5.2 Professional status 

n. a. 

6. Additional Information 

6.1 Additional information 
n. a. 
 

6.2 Further information sources 
About the university:  www.uni-rostock.de 
About the studies:  http://www.msf.uni-rostock.de/studium/ 
About national institutions see paragraph 8.8 

7. Certification 

This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
 
- Degree award certificate issued on [Date] 
- Diploma/Degree/Certificate awarded on [Date] 
- Transcript of Records issued on [Date] 
 
 
 
 
 
Rostock, [Date] 
 
 
 (seal) 

Chairperson of examination committee 
 
 
 
 
 

8. National Higher Education System 

The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the qualification 
and the type of higher education that awarded it. 
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Integrated/long (One-Tier) Programmes 
Doctorate 

Transfer Procedures 

 
 
 
 

Doctorate 
(Dr.) 

 
 

(Thesis research; 
may include formal 

course work)  

Diplom (FH) degree [4 Jyears] 

Diplom & M.A. degree, Certificates, certified examinations  
[4.5 years] 

 
 

Doctorate 
(Dr.) 

UNIVERSITIES  
(Universitäten) & 
SPECIALISED 

INSTITUTIONS 
of university standing 

(Theologische und 
Pädagogische Hochschulen) 

 

[Doctorate] 
 
 

 
 

 
UNIVERSITIES OF 

APPLIED SCIENCES 
(UAS) 

 
(Fachhochschulen) 

(FH) 

 
UNIVERSITIES OF 

ART/MUSIC 
(Kunst-/ 

Musikhochschulen) 
 

[Some Doctorate] 
 

Diplom & Magister Artium (M.A.) degree [4-5 years]  

Staatsprüfung (State Examination) [3-6.5 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M./M.Ed.) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B./B.Ed.) 

[3-4 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 

[3-4 years] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus./M.Ed.) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus./B.Ed.) 

[3-4 years] 

Transfer Procedures 

Transfer Procedures 

Transfer Procedures 

 
Programmes/  

Degrees 

First degree 
Second degree 

Transfer Procedures 

8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION SYSTEM I 

8.1 Types of Institutions and Institutional Status 
Higher education (HE) studies in Germany are offered at three types of Higher 
Education Institutions (HEI). II 
- Universitäten (Universities) including various specialized institutions, offer the 
whole range of academic disciplines. In the German tradition, universities focus in 
particular on basic research so that advanced stages of study have mainly 
theoretical orientation and research-oriented components. 
- Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences) concentrate their study 
programmes in engineering and other technical disciplines, business-related 
studies, social work, and design areas. The common mission of applied research 
and development implies a distinct application-oriented focus and professional 
character of studies, which include integrated and supervised work assignments 
in industry, enterprises or other relevant institutions. 
- Kunst- und Musikhochschulen (Universities of Art/Music) offer studies for artistic 
careers in fine arts, performing arts and music; in such fields as directing, 
production, writing in theatre, film, and other media; and in a variety of design 
areas, architecture, media and communication. 
Higher Education Institutions are either state or state-recognized institutions. In 
their operations, including the organization of studies and the designation and 
award of degrees, they are both subject to higher education legislation 

8.2 Types of Programmes and Degrees Awarded 
Studies in all three types of institutions have traditionally been offered in 
integrated "long" (one-tier) programmes leading to Diplom- or Magister Artium 
degrees or completed by a Staatsprüfung (State Examination). 
Within the framework of the Bologna-Process one-tier study programmes are 
successively being replaced by a two-tier study system. Since 1998, a scheme of 
first- and second-level degree programmes (Bachelor and Master) was introduced 
to be offered parallel to or instead of integrated "long" programmes. These 
programmes are designed to provide enlarged variety and flexibility to students in 
planning and pursuing educational objectives, they also enhance international 
compatibility of studies.  
The German Qualification Framework for Higher Education DegreesIII describes 
the degrees of the German Higher Education System. It contains the classification 
of the qualification levels as well as the resulting qualifications and competencies 
of the graduate. 
For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respectively. Table 1 provides a 
synoptic summary. 

8.3 Approval/Accreditation of Programmes and Degrees 
To ensure quality and comparability of qualifications, the organization of studies 
and general degree requirements have to conform to principles and regulations 
established by the Standing Conference of the Ministers of Education and 
Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany (KMK).IV In 
1999, a system of accreditation for programmes of study has become operational 
under the control of an Accreditation Council at national level. All new 
programmes have to be accredited under this scheme; after a successful 
accreditation they receive the quality-label of the Accreditation Council.V 
 
 
 

Table 1: Institutions, Programmes and Degrees in German Higher Education 
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8.4 Organization and Structure of Studies 
The following programmes apply to all three types of institutions. Bachelor’s and 
Master’s study courses may be studied consecutively, at various higher education 
institutions, at different types of higher education institutions and with phases of 
professional work between the first and the second qualification. The organization of 
the study programmes makes use of modular components and of the European Credit 
Transfer and Accumulation System (ECTS) with 30 credits corresponding to one 
semester. 

8.4.1 Bachelor 
Bachelor degree study programmes lay the academic foundations, provide 
methodological skills and lead to qualifications related to the professional field. The 
Bachelor degree is awarded after 3 to 4 years.  
The Bachelor degree programme includes a thesis requirement. Study courses 
leading to the Bachelor degree must be accredited according to the Law establishing a 
Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany.VI  
First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of 
Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor 
of Fine Arts (B.F.A.), Bachelor of Music (B.Mus.) or Bachelor of Education (B.Ed.). 

8.4.2 Master 
Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study programmes 
may be differentiated by the profile types “practice-oriented” and “research-oriented”. 
Higher Education Institutions define the profile.  
The Master degree study programme includes a thesis requirement. Study 
programmes leading to the Master degree must be accredited according to the Law 
establishing a Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany.VII 
Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts (M.A.), Master of Science 
(M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of Laws (L.L.M.), Master of Fine Arts 
(M.F.A.), Master of Music (M.Mus.) or Master of Education (M.Ed.). Master study 
programmes which are designed for continuing education may carry other 
designations (e.g. MBA). 

8.4.3 Integrated "Long" Programmes (One-Tier): Diplom degrees, Magister 
Artium, Staatsprüfung 
An integrated study programme is either mono-disciplinary (Diplom degrees, most 
programmes completed by a Staatsprüfung) or comprises a combination of either two 
major or one major and two minor fields (Magister Artium). The first stage (1.5 to 2 
years) focuses on broad orientations and foundations of the field(s) of study. An 
Intermediate Examination (Diplom-Vorprüfung for Diplom degrees; Zwischenprüfung 
or credit requirements for the Magister Artium) is prerequisite to enter the second 
stage of advanced studies and specializations. Degree requirements include 
submission of a thesis (up to 6 months duration) and comprehensive final written and 
oral examinations. Similar regulations apply to studies leading to a Staatsprüfung. The 
level of qualification is equivalent to the Master level. 
- Integrated studies at Universitäten (U) last 4 to 5 years (Diplom degree, Magister 
Artium) or 3 to 6.5 years (Staatsprüfung). The Diplom degree is awarded in 
engineering disciplines, the natural sciences as well as economics and business. In 
the humanities, the corresponding degree is usually the Magister Artium (M.A.). In the 
social sciences, the practice varies as a matter of institutional traditions. Studies 
preparing for the legal, medical and pharmaceutical professions are completed by a 
Staatsprüfung. This applies also to studies preparing for teaching professions of some 
Länder. The three qualifications (Diplom, Magister Artium and Staatsprüfung) are 
academically equivalent. They qualify to apply for admission to doctoral studies. 
Further prerequisites for admission may be defined by the Higher Education Institution, 
cf. Sec. 8.5. 
- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universities of Applied Sciences (UAS) 
last 4 years and lead to a Diplom (FH) degree. While the FH/UAS are non-doctorate 
granting institutions, qualified graduates may apply for admission to doctoral studies at 
doctorate-granting institutions, cf. Sec. 8.5. 
- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities of Art/Music etc.) are more 
diverse in their organization, depending on the field and individual objectives. In 
addition to Diplom/Magister degrees, the integrated study programme awards include 
Certificates and certified examinations for specialized areas and professional 
purposes. 

8.5 Doctorate 
Universities as well as specialized institutions of university standing and some 
Universities of Art/Music are doctorate-granting institutions. Formal prerequisite for 
admission to doctoral work is a qualified Master (UAS and U), a Magister degree, a 
Diplom, a Staatsprüfung, or a foreign equivalent. Particularly qualified holders of a 
Bachelor or a Diplom (FH) degree may also be admitted to doctoral studies without 
acquisition of a further degree by means of a procedure to determine their aptitude. 
The universities respectively the doctorate-granting institutions regulate entry to a 
doctorate as well as the structure of the procedure to determine aptitude. Admission 
further requires the acceptance of the Dissertation research project by a professor as 
a supervisor.  

8.6 Grading Scheme 
The grading scheme in Germany usually comprises five levels (with numerical 
equivalents; intermediate grades may be given): "Sehr Gut" (1) = Very Good; "Gut" (2) 
= Good; "Befriedigend" (3) = Satisfactory; "Ausreichend" (4) = Sufficient; "Nicht 
ausreichend" (5) = Non-Sufficient/Fail. The minimum passing grade is "Ausreichend" 
(4). Verbal designations of grades may vary in some cases and for doctoral degrees. 
In addition institutions partly already use an ECTS grading scheme.  

8.7 Access to Higher Education 
The General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine Hochschulreife, 
Abitur) after 12 to 13 years of schooling allows for admission to all higher educational 
studies. Specialized variants (Fachgebundende Hochschulreife) allow for admission to 
particular disciplines. Access to Fachhochschulen (UAS) is also possible with a 
Fachhochschulreife, which can usually be acquired after 12 years of schooling. 
Admission to Universities of Art/Music may be based on other or require additional 
evidence demonstrating individual aptitude. 
Higher Education Institutions may in certain cases apply additional admission 
procedures.  

8.8 National Sources of Information 

- Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of the Ministers of Education 
and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany]; 
Graurheindorfer Str. 157, D-53117 Bonn; Phone: +49[0]228/501-0; Fax: 
+49(0)228/501-777 

- Central Office for Foreign Education (ZaB) as German NARIC; www.kmk.org; E-Mail: 
zab@kmk.org 

- "Documentation and Educational Information Service" as German EURYDICE-Unit, 
providing the national dossier on the education system 
(http://www.kmk.org/dokumentation/zusammenarbeit-auf-europaeischer-ebene-im-
eurydice-informationsnetz.html; E-Mail:  eurydice@kmk.org) 

- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [German Rectors’ Conference]; Ahrstrasse 39, 
D-53175 Bonn; Fax: +49[0]228/887-110; Phone: +49[0]228/887-0; www.hrk.de; E-
Mail: post@hrk.de 

- "Higher Education Compass" of the German Rectors’ Conference features 
comprehensive information on institutions, programmes of tudy, etc. (www.higher-
education-compass.de) 
 

I The information covers only aspects directly relevant to purposes of  the Diploma Supplement. All 
information as of 1 July 2010. 

II Berufsakademien are not considered as Higher Education  Institutions, they only exist in some of 
the Länder. They offer educational programmes in close cooperation with private companies. 
Students receive a formal degree and carry out an apprenticeship at the company. Some 
Berufsakademien offer Bachelor courses which are recognized as an academic degree if they are 
accredited by a German accreditation agency. 

III German Qualification Framework for Higher Education Degrees (Resolution of the Standing 
Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal 
Republic of Germany of 21.04.2005). 

IV  Common structural guidelines of the Länder for the accreditation of Bachelor’s and 
Master’s study courses (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and 
Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 10.10.2003, as amended on 
04.02.2010). 

V “Law establishing a Foundation ‘Foundation for the Accreditation of Study Programmes in 
Germany’”, entered into force as from 26.2.2005, GV. NRW. 2005, nr. 5, p. 45 in connection with 
the Declaration of the Länder to the Foundation “Foundation: Foundation for the Accreditation of 
Study Programmes in Germany” (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of 
Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 16.12.2004. 

VI  See note No. 5. 
VII  See note No. 5. 
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